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Hinweis:
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2011
Gebührenordnung 

für Amtshandlungen 
des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft, 

Forschung und Technologie 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

(GebO-AMIWFT NRW)
Vom 12. Dezember 2005

Aufgrund des § 126 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über
die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
(Hochschulgesetz – HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW.
S. 190), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Novem-
ber 2004 (GV. NRW. S. 752), wird verordnet:

§ 1 

Gebührentarif

(1) Für die im anliegenden Gebührentarif genannten
Amtshandlungen des Ministeriums für Innovation, Wis-
senschaft, Forschung und Technologie des Landes Nord-
rhein-Westfalen werden die dort genannten Gebühren
erhoben. Der Gebührentarif ist Bestandteil dieser Ver-
ordnung.

(2) Die Tarifstellen 30.1.1 bis 30.1.5, 30.3, 30.4, 30.5
und 31 der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung
finden entsprechende Anwendung.

§ 2 

Anwendung des Gebührengesetzes 
und Gebührenfreiheit

(1) §§ 3 bis 22 des Gebührengesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen finden entsprechende Anwendung.

(2) Staatlich anerkannte Fachhochschulen, denen Zu-
schüsse nach § 125 HG gewährt werden, sind von den
Gebühren befreit, soweit die Amtshandlung den bezu-
schussten Bereich betrifft.

§ 3 

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2006 in
Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Januar 2011 außer
Kraft.

Düsseldorf, den 12. Dezember 2005

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Anlage

GEBÜHRENTARIF

1
Staatliche Anerkennungen

1.1 

Staatliche Anerkennung von Bildungseinrichtungen, 
die nicht in der Trägerschaft des Landes stehen,  als
Universität, Fachhochschule, Kunsthochschule oder 
kirchliche Hochschule 

Gebühr: Euro 2.500 bis 5.600

1.2 

Verlängerung der staatlichen Anerkennung von Bil-
dungseinrichtungen,  die nicht in der Trägerschaft des
Landes stehen, als Universität, Fachhochschule, Kunst-
hochschule oder kirchliche Hochschule 

Gebühr: Euro 1.200 bis 2.800

1.3 

Erstreckung der staatlichen Anerkennung auf einen 
weiteren Standort 

Gebühr: Euro 450 bis 1.400

1.4 

Verlängerung der Erstreckung der staatlichen 
Anerkennung auf einen weiteren Standort 

Gebühr: Euro 200 bis 750

1.5 

Erstreckung der staatlichen Anerkennung auf einen 
weiteren Studiengang 

Gebühr: Euro 100 bis 800

Anmerkung zur Tarifstelle 1.5: 

Gebührenfrei ist die Erstreckung der staatlichen 
Anerkennung auf einen bis zum Wintersemester
2007/2008 eingeführten Bachelor- oder Masterstudien-
gang, wenn mit diesem ein Diplom- oder Magisterstudi-
engang ersetzt wird.

1.6 

Verlängerung der Erstreckung der staatlichen Anerken-
nung auf einen weiteren Studiengang 

Gebühr: Euro 60 bis 450

2
Feststellung der Gleichwertigkeit

2.1 

Feststellung der Gleichwertigkeit einer Studien-, Prü-
fungs- oder Habilitationsordnung 

Gebühr: Euro 540 bis 1.600

2.2 

Bei jedem weiteren Antrag auf Feststellung der Gleich-
wertigkeit einer Studien-, Prüfungs- oder Habilitations-
ordnung für diese Feststellung 

Gebühr: Euro 200 bis 430

Anmerkung zur Tarifstelle 2.2: 

Gebührenfrei ist die Feststellung der Gleichwertigkeit
einer Studien- oder Prüfungsordnung für einen bis zum
Wintersemester 2007/2008 eingeführten Bachelor- oder
Masterstudiengang, wenn mit diesem ein Diplom- oder
Magisterstudiengang ersetzt wird.

3
Zustimmung zur Führung von Bezeichnungen

3.1 

Zustimmung gegenüber der staatlich anerkannten Hoch-
schule, einem hauptberuflich Lehrenden für die Dauer
der Tätigkeit an der Hochschule das Recht zu verleihen,
die Bezeichnung „Professorin“ oder „Professor“, „Pro-
fessorin an einer Kunsthochschule“ oder „Professor an
einer Kunsthochschule“ oder „Universitätsprofessorin“
oder „Universitätsprofessor“ zu führen 

Gebühr: Euro 50 bis 430

3.2 

Zustimmung gegenüber der staatlich anerkannten Hoch-
schule zur Erteilung der Erlaubnis, dass ein entlassener
hauptberuflich Lehrender die Bezeichnung „Professo-
rin“ oder „Professor“, „Professorin an einer Kunsthoch-
schule“ oder „Professor an einer Kunsthochschule“ oder
„Universitätsprofessorin“ oder „Universitätsprofessor“
weiterführen darf 

Gebühr: Euro 50 bis 110 

4
Sonstige Amtshandlungen

4.1 

Feststellung nach § 118 Abs. 2 Satz 3 HG oder § 118
Abs. 2 Satz 4 HG 

Gebühr: Euro 100 bis 800
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4.2 

Ausstellung einer Äquivalenzbescheinigung oder einer
Führbarkeitsbescheinigung für im Ausland erworbene
akademische Grade 

Gebühr: Euro 50 bis 200

– GV. NRW. 2006 S. 2

2022
Vierte Änderung der Satzung 

der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse 
für Gemeinden und Gemeindeverbände

Vom 15. November 2005

Aufgrund des § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die kommu-
nalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen
im Lande Nordrhein-Westfalen – VKZVKG – hat der
Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 15.11.2005 wie folgt
beschlossen:

Die Satzung der Westfälisch-Lippischen Versorgungs-
kasse für Gemeinden und Gemeindeverbände vom 26.
November 1985 (GV. NRW. 1986 S. 15), zuletzt geändert
durch die Dritte Änderung der Satzung der Westfälisch-
Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Ge-
meindeverbände vom 7. November 2001 (GV. NRW. 2002
S. 484, ber. 2003 S. 424), wird wie folgt geändert:

I.

1. § 3 Abs. 2 Satz 1 Buchstabe c erhält folgende Fas-
sung:

„c) juristische Personen des privaten Rechts, wenn
an ihnen Gemeinden und Gemeindeverbände über-
wiegend beteiligt sind oder wenn sie kommunale
Aufgaben erfüllen und zu erwarten ist, dass ihr Be-
stand dauerhaft gesichert ist,“.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „vom IKK
Westfalen-Lippe“ ersetzt durch „von der Vereinigten
IKK“.

3. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird die Nummer 3 aufgehoben.

b) Die Nummern 4 bis 8 werden Nummern 3 bis 7.

4. § 29 erhält folgende Fassung:

„Berechnung der Umlage und Erstattungsbeträge

(1) Die Zahlungsverpflichtung eines Mitgliedes er-
gibt sich aus der Umlage und seinem individuell zu
erstattenden Versorgungsaufwand.

(2) 1Bemessungsgrundlage für die Umlage ist die
Summe der Jahreswerte der ruhegehaltfähigen
Dienstbezüge nach der Endstufe der jeweiligen Be-
soldungsgruppe der Stellen (Endwert), die mit ange-
stellten Beamten sowie Beamten zur Anstellung be-
setzt sind sowie die Summe aller Versorgungsleistun-
gen. 2Die Umlage eines jeden Mitglieds entspricht
dem Verhältnis seiner Bemessungsgrundlage zur
Summe der Bemessungsgrundlagen aller Mitglieder.
3Zur Ermittlung der Umlageverpflichtung jedes ein-
zelnen Mitglieds ist dieses Verhältnis auf die Summe
des Aufwandes aller Mitglieder nach Absatz 3 anzu-
wenden.

(3) 1Der umzulegende Versorgungsaufwand ist die
Summe der Leistungen, die entstehen durch:

a) Versterben im Dienst, 

b) Zurruhesetzung vor Erreichen der gesetzlichen
Altersgrenze gemäß den maßgeblichen bundes-
bzw. landesgesetzlichen Vorschriften, 

c) Aufwendungen aus Dienstunfallfürsorge nach
dem Beamtenversorgungsgesetz, 

d) Aufwendungen für Nachversicherungen in der ge-
setzlichen Rentenversicherung sowie in berufs-
ständischen Versorgungswerken, 

e) Aufwendungen aufgrund der Begründung gesetz-
licher Rentenanwartschaften in einem Versor-
gungsausgleichsverfahren, 

f) Versorgungsaufwand für Bürgermeister und
Landräte gemäß Beamtenversorgungsgesetz,

g) Versorgungsaufwand für kommunale Wahlbeamte,
die nicht verpflichtet sind, eine Wiederwahl anzu-
nehmen (§ 71 Abs. 5 GO NRW), 

h) Versorgungsbezüge und Versorgungsanteile im
Rahmen des § 30 Abs. 4 nach Vollendung des 85.
Lebensjahres, wenn der Versorgungsurheber
männlich ist, 

i) Versorgungsbezüge und Versorgungsanteile im
Rahmen des § 30 Abs. 4 nach Vollendung des 90.
Lebensjahres, wenn die Versorgungsurheberin
weiblich ist, 

j) Versorgungsanteile im Rahmen des § 30 Abs. 4, 

k) Zuführungen zur allgemeinen Rücklage sowie der
Verwaltungskosten. 

2Die unter Satz 1 Buchstaben a), b), e), f), g), und j)
genannten Leistungen werden bis zum Erreichen der
gesetzliche Altersgrenze gemäß den maßgeblichen
bundes- bzw. landesgesetzlichen Vorschriften berück-
sichtigt.

(4) Die nicht unter Absatz 3 fallenden Teile der Ver-
sorgung bilden den individuell zu erstattenden Ver-
sorgungsaufwand.

(5) Der Verwaltungsrat kann Regelungen treffen, die
die finanziellen Auswirkungen dieses Umlagesystems
zeitlich verteilen.“

5. § 30 erhält folgende Fassung:

„Sonderbestimmungen bei der Berechnung 
der Umlage

(1) 1Bei Teilzeitbeschäftigung und Ermäßigung der
Arbeitszeit ist nur der Teil des Endwertes der Besol-
dungsgruppe bei der Umlagebemessungsgrundlage zu
berücksichtigen, der dem Verhältnis der ermäßigten
zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht. 2Für die Be-
rechnung ist die in den jeweiligen Arbeitszeitverord-
nungen festgelegte obere Grenze der Wochenstunden
zu berücksichtigen. 

(2) 1Wird ein Beamter ohne Dienstbezüge beurlaubt
und ist die Zeit der Beurlaubung nicht ruhegehaltfä-
hig, so bleibt diese Stelle in der Umlagebemessung
unberücksichtigt. 2Entsprechendes gilt für Beamte,
die Grundwehrdienst oder Zivildienst ableisten. 

(3) 1Ist ein Dritter kraft Gesetzes oder Einzelverein-
barung einem Mitglied gegenüber verpflichtet, einen
Anteil an einer Versorgung zu tragen, so ist dieser
Anteil an die Versorgungskasse abzuführen. 2Soweit
er auf die in § 29 Abs. 3 genannten Teile der Versor-
gung entfällt, steht er der jeweiligen Umlagegemein-
schaft zur Verminderung des Umlagehebesatzes gem.
§ 29 Abs. 3 zu, ansonsten wird er zur Verminderung
des individuellen Versorgungsanteils gem. § 29 Abs. 4
verwendet.

(4) 1Ist ein Mitglied kraft Gesetzes verpflichtet, einen
Anteil an einer Versorgung zu tragen, werden diese
anteiligen Versorgungsleistungen im Rahmen des § 29
übernommen. 2Bei Zustimmung der wvk gilt dies für
von Mitgliedern abgeschlossene Einzelvereinbarun-
gen entsprechend.

(5) Die Absätze 3 und 4 gelten nicht für Mitglieder,
die am Umlageverfahren nicht beteiligt sind (Erstat-
tungsmitglieder).“

6. § 31 erhält folgende Fassung:

„Festsetzung und Zahlung der Umlage 
und der Erstattungsbeträge

(1) 1Für die Festsetzung der Umlage ist die Umlage-
bemessungsgrundlage (§ 29 Abs. 2) nach dem Stand
am 1. Januar des Wirtschaftsjahres maßgebend. 2Die
Versorgungskasse übersendet dem Mitglied eine
Nachweisung über die aktiven Beamten, die im Rah-
men der  §§ 29 und 30 bei der Bemessung der Umlage
berücksichtigt werden. 3Das Mitglied hat die Nach-
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weisung zu prüfen und Änderungen innerhalb der
von der Versorgungskasse festgesetzten Frist, die we-
nigstens vier Wochen betragen muss, bei der Versor-
gungskasse einzureichen.

(2) Änderungen in der Umlagebemessungsgrundlage,
die nach dem in Absatz 1 Satz 1 genannten Zeitpunkt
eintreten, werden jeweils erst mit dem neuen Haus-
haltsjahr bei der Umlage berücksichtigt.

(3) Auf die Umlage und auf die Erstattungsbeträge
werden Abschläge erhoben. 

(4) Über die Festsetzung der endgültigen jährlichen
Zahlungsverpflichtungen (Umlage und Erstattungs-
beträge) erhält das Mitglied einen Heranziehungsbe-
scheid.

(5) Bei Zahlungsverzug können Mahngebühren erho-
ben und Verzugszinsen in Höhe von 3 vom Hundert
über dem Basiszinssatz (§ 247 BGB) in Rechnung ge-
stellt werden.“

7. § 32 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

In Nummer 6 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3In diesem Fall ist die besondere Unterrichtung der
Aufsichtsbehörde nach § 75 Abs. 5 GO NRW entbehr-
lich.“

8. § 38 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Während der Kündigungsfrist sind zum Aus-
gleich die Verwaltungskostenbeiträge mindestens
in Höhe des Durchschnittes der letzten zwei Jahre
an die Versorgungskasse zu zahlen.“

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.

9. § 43 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„(2) 1Überschüsse aus dem Verwaltungskostenbei-
trag sind einer Verwaltungskostenrücklage zuzu-
führen. 2Die Bestände dieser Rücklage dienen zum
Ausgleich künftiger Unterdeckungen bei den Ver-
waltungskosten.“

b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze 3
und 4.

II.

In-Kraft-Treten
1Diese Satzungsänderungen treten am 1. Januar 2007

in Kraft. 
2Abweichend von Satz 1 tritt I. Nr. 1 bis 2 und die

Nr. 7 bis 9 mit Wirkung vom 1. Januar 2006 in Kraft.

Münster, den 15. November 2005

Westfälisch-Lippische Versorgungskasse 
für Gemeinden und Gemeindeverbände

Aloys  S t e p p u h n

Vorsitzender des Verwaltungsrates

– GV. NRW. 2006 S. 3

205
Verordnung zur Änderung 

der Verordnung 
über die örtliche Zuständigkeit 

der Bezirksregierungen 
zur Überwachung des Straßenverkehrs 

auf Bundesautobahnen 
und auf autobahnähnlichen Straßen 

mit Anschluss 
an das Bundesautobahnnetz

Vom 4. Dezember 2005

Auf Grund des § 12 Abs. 3 des Polizeiorganisationsge-
setzes (POG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 5. Juli 2002 (GV. NRW. S. 308) wird verordnet:

Artikel I

Die Verordnung über die örtliche Zuständigkeit der
Bezirksregierungen zur Überwachung des Straßenver-
kehrs auf Bundesautobahnen und auf autobahnähnli-
chen Straßen mit Anschluss an das Bundesautobahnnetz
vom 19. März 2003 (GV. NRW. S. 174), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 9. Juni 2005 (GV. NRW. S. 635),
wird wie folgt geändert:

§ 4 Abs. 2 Nr. 4 erhält folgende Fassung:

a) 

„4. B 227n auf dem Gebiet der Städte Essen und
Velbert von der Anschlussstelle Vel-
bert-Langenberg (A44) bis unmittelbar
hinter die Anschlussstelle Essen-Kup-
ferdreh-Süd (B227),“.

b) Die bisherigen Nummern 4-8 erhalten die Nummern
5-9.

Artikel II

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung
in Kraft.

Düsseldorf, den 4. Dezember 2005

Der Innenminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Ingo  W o l f

– GV. NRW. 2006 S. 4

221
Verordnung 

über die Führung ausländischer Doktorgrade
Vom 9. Dezember 2005

Aufgrund des § 119 Abs. 6 des Gesetzes über die
Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hoch-
schulgesetz – HG) in der Fassung des Gesetzes zur Wei-
terentwicklung der Hochschulreform (Hochschulreform-
Weiterentwicklungsgesetz – HRWG) vom 30. November
2004 (GV. NRW. S. 752) wird verordnet:

§ 1

(1) Inhaberinnen und Inhaber von Doktorgraden, die
von einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule in Deutschland oder in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union einschließlich der Europä-
ischen Hochschulen in Florenz und Brügge sowie der
Päpstlichen Hochschulen in Rom verliehen und in einem
wissenschaftlichen Promotionsverfahren erworben sind,
können anstelle der im Herkunftsland verliehenen Be-
zeichnung die Bezeichnung „Dr.“ ohne fachlichen Zusatz
und ohne Herkunftsbezeichnung führen.
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(2) Dies gilt nicht für Doktorgrade, die ohne Promoti-
onsstudien und ohne Promotionsverfahren vergeben
wurden (Berufsdoktorate).

(3) Die gleichzeitige Führung mehrerer Bezeichnun-
gen ist nicht zulässig.

§ 2

(1) Inhaberinnen und Inhaber der nachstehend ge-
nannten Doktorgrade können anstelle der im Herkunfts-
land verliehenen Bezeichnung die Bezeichnung „Dr.“ oh-
ne fachlichen Zusatz, jedoch mit Angabe der verleihen-
den Einrichtung, führen:

Herkunftsland Grad

1. Australien Doctor of ... 
(mit jeweils unterschiedlichem Zusatz)

2. Israel Doctor of ... 
(mit jeweils unterschiedlichem Zusatz)

3. Kanada Doctor of Philosophy (Ph.D.)

4. Russland kandidat biologiceskich nauk 

kandidat chimiceskich nauk 

kandidat farmacevticeskich nauk 

kandidat filologiceskich nauk 

kandidat fiziko-matematiceskich nauk

kandidat geograficeskich nauk 

kandidat geologo-mineralogiceskich
nauk

kandidat iskusstvovedenija 

kandidat medicinskich nauk 

kandidat nauk (architektura) 

kandidat psichologiceskich nauk 

kandidat selskochozjajstvennych nauk 

kandidat techniceskich nauk 

kandidat veterinarnych nauk.

(2) Dasselbe gilt für Inhaberinnen und Inhaber des in
den Vereinigten Staaten von Amerika erworbenen Gra-
des „Doctor of Philosophy“ – abgekürzt „Ph.D.“, sofern
die verleihende Einrichtung von der Zentralstelle für
ausländisches Bildungswesen als universitätsadäquat
bewertet ist.

(3) Die gleichzeitige Führung mehrerer Bezeichnun-
gen ist nicht zulässig.

§ 3

Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-
öffentlichung in Kraft.

Düsseldorf, den 9. Dezember 2005

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

– GV. NRW 2006 S. 4

301
Verordnung 

über die Konzentration der Verfahren 
nach dem Gesetz zur Unternehmensintegrität 
und Modernisierung des Anfechtungsrechts 

(UMAG) 
(Konzentrations-VO – UMAG)

Vom 12. Dezember 2005

Auf Grund des § 142 Abs. 5 Satz 5 und des § 315
Satz 5 in Verbindung mit § 142 Abs. 5 Satz 5 des Aktien-
gesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 22. September 2005
(BGBl. I S. 2802), in Verbindung mit § 1 der Verordnung
über die Ermächtigung des Justizministeriums zum Er-
lass von Rechtsverordnungen nach § 142 Abs. 5 und des
§ 315 Satz 5 in Verbindung mit § 142 Abs. 5 des Aktien-
gesetzes vom 15. November 2005 (GV. NRW. S. 920), wird
verordnet:

§ 1 

Konzentration bei den Landgerichten

Die Entscheidungen über Anträge nach § 142 Abs. 2
und 4 und nach § 315 Satz 1 und 2 des Aktiengesetzes,
für die die Landgerichte zuständig sind, werden zuge-
wiesen

dem Landgericht Düsseldorf 

für den Oberlandesgerichtsbezirk Düsseldorf,

dem Landgericht Dortmund 

für den Oberlandesgerichtsbezirk Hamm,

dem Landgericht Köln 

für den Oberlandesgerichtsbezirk Köln.

§ 2 

Übergangsregelung

Für Verfahren nach dem Gesetz zur Unternehmensin-
tegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts, die
vor In-Kraft-Treten dieser Verordnung anhängig gewor-
den sind, verbleibt es bei der bisherigen Zuständigkeit.

§ 3 

In-Kraft-Treten, Berichtspflicht

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung
in Kraft.

Das Justizministerium berichtet der Landesregierung
bis zum 31. Dezember 2010 über die Notwendigkeit des
Fortbestehens dieser Verordnung.

Düsseldorf, den 12. Dezember 2005

Die Justizministerin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Roswitha  M ü l l e r – P i e p e n k ö t t e r

– GV. NRW. 2006 S. 5

600
Vierundzwanzigste Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über die Zuständigkeiten der Finanzämter
Vom 19. Dezember 2005

Aufgrund

1. des § 17 Abs. 1 des Gesetzes über die Finanzverwal-
tung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. August 1971 (BGBl. I S. 1426), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 22. September 2005 (BGBl. I
S. 2809),

2. des § 4 Abs. 1 Satz 3 des Spielbankgesetzes NW vom
19. März 1974 (GV. NRW. S. 93), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 4. Mai 2004 (GV. NRW. S. 232),

3. des § 17 Abs. 2 Satz 3 des Gesetzes über die Finanz-
verwaltung,

4. des § 15 Abs. 2 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Septem-
ber 2002 (BGBl. I S. 3818), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818),
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5. des § 387 Abs. 2 Satz 1 und 2 und des § 409 Satz 2
der Abgabenordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866,
2003 I S. 61), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.
September 2005 (BGBl. I S. 2809),

6. des § 5 a Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über Berg-
mannsprämien in der Fassung der Bekanntmachung
vom 12. Mai 1969 (BGBl. I S. 434), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I
S. 2954),

7. des § 14 Abs. 3 Satz 2 des Fünften Vermögensbil-
dungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 4. März 1994 (BGBl. I S. 406), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 29. Dezember 2003 (BGBl. I
S. 3076),

8. des § 8 Abs. 2 Satz 2 des Wohnungsbau-Prämienge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.
Oktober 1997 (BGBl. I S. 2678), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 29. Dezember 2003 (BGBl. I
S. 3076),

9. des § 4 Abs. 1 Satz 2 des Spielbankgesetzes NW,

10. des § 29 a Abs. 2 des Berlinförderungsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 2. Februar 1990
(BGBl. I S. 173), zuletzt geändert durch Gesetz vom
9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3242),

11. des § 20 des Berlinförderungsgesetzes,

12. des § 9 des Investitionszulagengesetzes 1991 in der
Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 1996
(BGBl. I S. 60), zuletzt geändert durch Gesetz vom
19. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3779),

13. des § 8 des Investitionszulagengesetzes 1999 in der
Fassung der Bekanntmachung vom 11. Oktober 2002
(BGBl. I S. 4034), geändert durch Gesetz vom
21. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3603),

14. des § 7 des Investitionszulagengesetzes 2005 in der
Fassung der Bekanntmachung vom 30. September
2005 (BGBl. I S. 2961),

15. des § 6 des Stahlinvestitionszulagengesetzes vom
22. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1523), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 29. Oktober 2001 (BGBl. I
S. 2785),

16. des § 164 Satz 1 des Steuerberatungsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 4. November
1975 (BGBl. I S. 2735), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 21. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3599),

17. des § 131 Abs. 3 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.
Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2354),

18. des § 17 Abs. 4 und 5 des Geldwäschegesetzes vom
25. Oktober 1993 (BGBl. I S. 1770), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I
S. 2676),

zu 6. bis 10. jeweils in Verbindung mit § 387 Abs. 2 Satz
1 und 2 sowie § 409 Satz 2 der Abgabenordnung, zu 11.
bis 16. jeweils in Verbindung mit § 387 Abs. 2 Satz 1 und
2 der Abgabenordnung, zu 17. in Verbindung mit § 409
Satz 2 der Abgabenordnung und zu 3. bis 18. jeweils in
Verbindung mit § 1 der Verordnung über die Ermächti-
gung des Finanzministers zum Erlass von Rechtsverord-
nungen im Bereich der Finanzverwaltung vom 14. Juli
1987 (GV. NRW. S. 270), geändert durch Gesetz vom
5. April 2005 (GV. NRW. S. 306),

wird verordnet:

Artikel I

Die Verordnung über die Zuständigkeiten der Finanz-
ämter vom 16. Dezember 1987 (GV. NRW. S. 450), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 5. April 2005 (GV. NRW. S.
306), wird wie folgt geändert:

Die Anlagen 3.a, 3.b und 4 werden wie folgt gefasst:
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„Anlage 3.a

zur Verordnung 
über die Zuständigkeiten der Finanzämter 

vom 16. Dezember 1987

(neugefasst durch Verordnung vom 19. Dezember 2005
[GV. NRW. 2006 S. 5],

in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. Januar 2006)

Inhalt

(Reihenfolge der Darstellung:

Laufende Nummer/Bezeichnung und Sitz des Finanzam-
tes/übertragene Zuständigkeiten/Bezirk des Finanzam-
tes)

1 
Oberfinanzbezirk Düsseldorf der Oberfinanzdirektion
Rheinland

1.1 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Ber-
gisches Land in Solingen

übertragene Zuständigkeiten:

Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen
(ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen und Um-
satzsteuer-Sonderprüfungen)

a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbe-
zirk Düsseldorf der Konzerne, zu denen mindestens
ein Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Fi-
nanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Düsseldorf zuständig ist,

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanz-
amt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Düsseldorf zuständig ist,

c) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen
oder kirchlichen Zwecken dienen sowie bei Berufs-
verbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungs-
merkmalen zur Einordnung der Betriebe in Größen-
klassen der sonstigen Fallart „bedeutende, steuerbe-
günstigte Körperschaften und Berufsverbände“ zuzu-
ordnen sind,

d) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgren-
zungsmerkmalen zur Einordnung der Betriebe in
Größenklassen der sonstigen Fallart „Fälle mit be-
deutenden Einkünften (bE)“ zuzuordnen sind

zu a) bis d): Bezirke der Finanzämter Düsseldorf-
Mettmann, Hilden, Remscheid, Solingen-Ost, Solin-
gen-West, Velbert, Wuppertal-Barmen und Wupper-
tal-Elberfeld

e) bei Betrieben aller Größenklassen 

aa) gewerblicher Art (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 und § 4 Kör-
perschaftsteuergesetz) von juristischen Personen
des öffentlichen Rechts,

bb) von Gesellschaften des privaten Rechts, an denen
juristischen Personen des öffentlichen Rechts al-
lein oder zusammen mit anderen juristischen
Personen des öffentlichen Rechts mindestens 50
Prozent der Anteile oder der Stimmrechte zuste-
hen oder bei denen juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts einzeln oder gemeinsam eine
einheitliche Leitung im Sinne des § 18 Abs. 1
oder 2 Aktiengesetz ausüben

zu e): Bezirke der Finanzämter Düsseldorf-Mett-
mann, Essen-Nord, Essen-Ost, Essen-Süd, Hilden,
Mülheim an der Ruhr, Oberhausen-Nord, Oberhau-
sen-Süd, Remscheid, Solingen-Ost, Solingen-West,
Velbert, Wuppertal-Barmen und Wuppertal-Elberfeld

1.2 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung 
Düsseldorf I in Düsseldorf

übertragene Zuständigkeiten:

Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen
(ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen und Um-
satzsteuer-Sonderprüfungen)
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a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbe-
zirk Düsseldorf der Konzerne, zu denen mindestens
ein Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Fi-
nanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Düsseldorf zuständig ist,

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanz-
amt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Düsseldorf zuständig ist,

c) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen
oder kirchlichen Zwecken dienen sowie bei Berufs-
verbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungs-
merkmalen zur Einordnung der Betriebe in Größen-
klassen der sonstigen Fallart „bedeutende, steuerbe-
günstigte Körperschaften und Berufsverbände“ zuzu-
ordnen sind,

d) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgren-
zungsmerkmalen zur Einordnung der Betriebe in
Größenklassen der sonstigen Fallart „Fälle mit be-
deutenden Einkünften (bE)“ zuzuordnen sind

zu a) bis d): Bezirke der Finanzämter Düsseldorf-
Altstadt und Düsseldorf-Nord

e) bei Betrieben aller Größenklassen der Konzerne im
Oberfinanzbezirk Düsseldorf, zu denen mindestens
ein Großbetrieb gehört, des Wirtschaftsabschnitts
„Energie- und Wasserversorgung“, soweit nicht die
Finanzämter für Groß- und Konzernbetriebsprüfung
Krefeld oder Bergisches Land zuständig sind,

f) bei Großbetrieben des unter Buchstabe e) aufgeführ-
ten Wirtschaftsabschnitts, soweit sie nicht zu einem
Konzern im Oberfinanzbezirk Düsseldorf gehören,

g) bei Betrieben aller Größenklassen

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Düsseldorf
der Wirtschaftsabteilung „Kreditgewerbe“ ohne
die Wirtschaftsunterklassen „Institutionen für
Finanzierungsleasing“ und „Leihhäuser“,

bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsabteilung,
soweit sie nicht zu einem Konzern im Oberfi-
nanzbezirk Düsseldorf gehören

zu e) bis g): Bezirke aller Finanzämter des Oberfi-
nanzbezirks Düsseldorf

1.3 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung 
Düsseldorf II in Düsseldorf

übertragene Zuständigkeiten:

Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen
(ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen und Um-
satzsteuer-Sonderprüfungen)

a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbe-
zirk Düsseldorf der Konzerne, zu denen mindestens
ein Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Fi-
nanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Düsseldorf zuständig ist,

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanz-
amt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Düsseldorf zuständig ist,

c) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen
oder kirchlichen Zwecken dienen sowie bei Berufs-
verbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungs-
merkmalen zur Einordnung der Betriebe in Größen-
klassen der sonstigen Fallart „bedeutende, steuerbe-
günstigte Körperschaften und Berufsverbände“ zuzu-
ordnen sind,

d) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgren-
zungsmerkmalen zur Einordnung der Betriebe in
Größenklassen der sonstigen Fallart „Fälle mit be-
deutenden Einkünften (bE)“ zuzuordnen sind

zu a) bis d): Bezirke der Finanzämter Düsseldorf-
Mitte und Düsseldorf-Süd

e) bei Betrieben aller Größenklassen

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Düsseldorf der
Wirtschaftsabteilung „Versicherungsgewerbe“,

bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsabteilung,
soweit sie nicht zu einem Konzern im Oberfi-
nanzbezirk Düsseldorf gehören,

f) bei Gesellschaften, die ab der Gründung oder ab ei-
nem späteren Zeitpunkt Verlustzuweisungsgesell-
schaften sind, bis zum Ablauf des zehnten auf die
Gründung oder den späteren Zeitpunkt folgenden
Kalenderjahres

zu e) und f): Bezirke aller Finanzämter des Oberfi-
nanzbezirks Düsseldorf 

1.4 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung 
Essen in Essen

übertragene Zuständigkeiten:

Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen
(ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen und Um-
satzsteuer-Sonderprüfungen)

a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbe-
zirk Düsseldorf der Konzerne, zu denen mindestens
ein Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Fi-
nanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Düsseldorf zuständig ist,

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanz-
amt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Düsseldorf zuständig ist,

c) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen
oder kirchlichen Zwecken dienen sowie bei Berufs-
verbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungs-
merkmalen zur Einordnung der Betriebe in Größen-
klassen der sonstigen Fallart „bedeutende, steuerbe-
günstigte Körperschaften und Berufsverbände“ zuzu-
ordnen sind,

d) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgren-
zungsmerkmalen zur Einordnung der Betriebe in
Größenklassen der sonstigen Fallart „Fälle mit be-
deutenden Einkünften (bE)“ zuzuordnen sind

zu a) bis d): Bezirke der Finanzämter Essen-Nord, Es-
sen-Ost, Essen-Süd, Mülheim an der Ruhr, Oberhau-
sen-Nord, Oberhausen-Süd

e) bei Betrieben aller Größenklassen der Konzerne im
Oberfinanzbezirk Düsseldorf, zu denen mindestens
ein Großbetrieb gehört, der Wirtschaftsabteilungen
„Metallerzeugung und -bearbeitung“ sowie „Kohlen-
bergbau, Torfgewinnung“,

f) bei Großbetrieben der unter e) aufgeführten Wirt-
schaftsabteilungen, soweit sie nicht zu einem Kon-
zern im Oberfinanzbezirk Düsseldorf gehören,

g) bei Bauherrengemeinschaften

zu e) bis g): Bezirke aller Finanzämter des Oberfi-
nanzbezirks Düsseldorf

1.5 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung 
Krefeld in Krefeld

übertragene Zuständigkeiten:

Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen
(ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen und Um-
satzsteuer-Sonderprüfungen)

a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbe-
zirk Düsseldorf der Konzerne, zu denen mindestens
ein Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Fi-
nanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Düsseldorf zuständig ist,

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanz-
amt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Düsseldorf zuständig ist,

c) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen
oder kirchlichen Zwecken dienen sowie bei Berufs-
verbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungs-
merkmalen zur Einordnung der Betriebe in Größen-
klassen der sonstigen Fallart „bedeutende, steuerbe-
günstigte Körperschaften und Berufsverbände“ zuzu-
ordnen sind,
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d) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgren-
zungsmerkmalen zur Einordnung der Betriebe in
Größenklassen der sonstigen Fallart „Fälle mit be-
deutenden Einkünften (bE)“ zuzuordnen sind,

e) bei Betrieben aller Größenklassen der Konzerne im
Oberfinanzbezirk Düsseldorf der Wirtschaftsab-
schnitte „Land- und Forstwirtschaft“ und „Fischerei
und Fischzucht“,

f) bei Betrieben aller Größenklassen der unter Buch-
stabe e) aufgeführten Wirtschaftsabschnitte, soweit
sie nicht zu einem Konzern im Oberfinanzbezirk
Düsseldorf gehören

zu a) bis f): Bezirke der Finanzämter Dinslaken, Duis-
burg-Hamborn, Duisburg-Süd, Duisburg-West, Gel-
dern, Kleve, Krefeld, Moers, Wesel

g) bei Betrieben aller Größenklassen 

aa) gewerblicher Art (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 und § 4 Kör-
perschaftsteuergesetz) von juristischen Personen
des öffentlichen Rechts,

bb) von Gesellschaften des privaten Rechts, an denen
juristischen Personen des öffentlichen Rechts al-
lein oder zusammen mit anderen juristischen
Personen des öffentlichen Rechts mindestens 50
Prozent der Anteile oder der Stimmrechte zuste-
hen oder bei denen juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts einzeln oder gemeinsam eine
einheitliche Leitung im Sinne des § 18 Abs. 1
oder 2 Aktiengesetz ausüben

zu g): Bezirke der Finanzämter Dinslaken, Düsseldorf-
Altstadt, Düsseldorf-Mitte, Düsseldorf-Nord, Düssel-
dorf-Süd, Duisburg-Hamborn, Duisburg-Süd, Duis-
burg-West, Geldern, Grevenbroich, Kempen, Kleve,
Krefeld, Mönchengladbach-Mitte, Mönchengladbach-
Rheydt, Moers, Neuss I, Neuss II, Viersen, Wesel

1.6 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung 
Mönchengladbach in Mönchengladbach

übertragene Zuständigkeiten:

Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen
(ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen und Um-
satzsteuer-Sonderprüfungen)

a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbe-
zirk Düsseldorf der Konzerne, zu denen mindestens
ein Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Fi-
nanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Düsseldorf zuständig ist,

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanz-
amt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Düsseldorf zuständig ist,

c) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen
oder kirchlichen Zwecken dienen sowie bei Berufs-
verbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungs-
merkmalen zur Einordnung der Betriebe in Größen-
klassen der sonstigen Fallart „bedeutende, steuerbe-
günstigte Körperschaften und Berufsverbände“ zuzu-
ordnen sind,

d) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgren-
zungsmerkmalen zur Einordnung der Betriebe in
Größenklassen der sonstigen Fallart „Fälle mit be-
deutenden Einkünften (bE)“ zuzuordnen sind

zu a) bis d): Bezirke der Finanzämter Grevenbroich,
Kempen, Mönchengladbach-Mitte, Mönchenglad-
bach-Rheydt, Neuss I, Neuss II, Viersen

e) bei Betrieben aller Größenklassen der Konzerne im
Oberfinanzbezirk Düsseldorf der Wirtschaftsab-
schnitte „Land- und Forstwirtschaft“ und „Fischerei
und Fischzucht“,

f) bei Betrieben aller Größenklassen der unter Buchsta-
be e) aufgeführten Wirtschaftsabschnitte, soweit sie
nicht zu einem Konzern im Oberfinanzbezirk Düssel-
dorf gehören

zu e) und f): Bezirke der Finanzämter Düsseldorf-Alt-
stadt, Düsseldorf-Mettmann, Düsseldorf-Mitte, Düs-
seldorf-Nord, Düsseldorf-Süd, Essen-Nord, Essen-

Ost, Essen-Süd, Grevenbroich, Hilden, Kempen,
Mönchengladbach-Mitte, Mönchengladbach-Rheydt,
Mülheim an der Ruhr, Neuss I, Neuss II, Oberhausen-
Nord, Oberhausen-Süd, Remscheid, Solingen-Ost,
Solingen-West, Velbert, Viersen, Wuppertal-Barmen
und Wuppertal-Elberfeld

2 
Oberfinanzbezirk Köln der Oberfinanzdirektion 
Rheinland

2.1 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung 
Aachen in Aachen

übertragene Zuständigkeiten:

Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen
(ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen und Um-
satzsteuer-Sonderprüfungen)

a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbe-
zirk Köln der Konzerne, zu denen mindestens ein
Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Finanz-
amt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Köln zuständig ist,

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanz-
amt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Köln zuständig ist,

c) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen
oder kirchlichen Zwecken dienen sowie bei Berufs-
verbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungs-
merkmalen zur Einordnung der Betriebe in Größen-
klassen der sonstigen Fallart „bedeutende steuerbe-
günstigte Körperschaften und Berufsverbände“ zuzu-
ordnen sind,

d) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgren-
zungsmerkmalen zur Einordnung der Betriebe in
Größenklassen der sonstigen Fallart „Fälle mit be-
deutenden Einkünften (bE)“ zuzuordnen sind,

e) bei Betrieben aller Größenklassen der Konzerne im
Oberfinanzbezirk Köln der Wirtschaftsabschnitte
„Land- und Forstwirtschaft“ und „Fischerei und
Fischzucht“,

f) bei Betrieben aller Größenklassen der unter Buch-
stabe e) aufgeführten Wirtschaftsabschnitte, soweit
sie nicht zu einem Konzern im Oberfinanzbezirk
Köln gehören

zu a) bis f): Bezirke der Finanzämter Aachen-Außen-
stadt, Aachen-Innenstadt, Aachen-Kreis, Bergheim,
Brühl, Erkelenz, Euskirchen, Düren, Geilenkirchen,
Jülich, Schleiden

g) bei Betrieben aller Größenklassen

aa) gewerblicher Art (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 und § 4 Kör-
perschaftsteuergesetz) von juristischen Personen
des öffentlichen Rechts,

bb) von Gesellschaften des privaten Rechts, an denen
juristischen Personen des öffentlichen Rechts al-
lein oder zusammen mit anderen juristischen
Personen des öffentlichen Rechts mindestens 50
Prozent der Anteile oder der Stimmrechte zuste-
hen oder bei denen juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts einzeln oder gemeinsam eine
einheitliche Leitung im Sinne des § 18 Abs. 1
oder 2 Aktiengesetz ausüben,

h) bei Betrieben aller Größenklassen der Konzerne im
Oberfinanzbezirk Köln, zu denen mindestens ein
Großbetrieb gehört, der Wirtschaftsabteilung „Ge-
winnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau“
und der Wirtschaftsgruppen „Ziegelei, Herstellung
von sonstiger Baukeramik“, „Herstellung von Ze-
ment, Kalk und gebranntem Gips“ und „Herstellung
von Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips“,

i) bei Großbetrieben der unter Buchstabe h) aufgeführ-
ten Wirtschaftsabteilung und Wirtschaftsgruppen, so-
weit sie nicht zu einem Konzern im Oberfinanzbezirk
Köln gehören

zu g) bis i): Bezirke aller Finanzämter des Oberfi-
nanzbezirks Köln
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2.2 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Bonn
in Bonn

übertragene Zuständigkeiten:

Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen
(ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen und Um-
satzsteuer-Sonderprüfungen)

a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbe-
zirk Köln der Konzerne, zu denen mindestens ein
Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Finanz-
amt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Köln zuständig ist,

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanz-
amt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Köln zuständig ist,

c) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen
oder kirchlichen Zwecken dienen sowie bei Berufs-
verbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungs-
merkmalen zur Einordnung der Betriebe in Größen-
klassen der sonstigen Fallart „bedeutende steuerbe-
günstigte Körperschaften und Berufsverbände“ zuzu-
ordnen sind,

d) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgren-
zungsmerkmalen zur Einordnung der Betriebe in
Größenklassen der sonstigen Fallart „Fälle mit be-
deutenden Einkünften (bE)“ zuzuordnen sind

zu a) bis d): Bezirke der Finanzämter Bergisch Glad-
bach, Bonn-Außenstadt, Bonn-Innenstadt, Gummers-
bach, Leverkusen, Sankt Augustin, Siegburg, Wip-
perfürth

e) bei Betrieben aller Größenklassen der Konzerne im
Oberfinanzbezirk Köln der Wirtschaftsabschnitte
„Land- und Forstwirtschaft“ und „Fischerei und
Fischzucht“,

f) bei Betrieben aller Größenklassen der unter Buch-
stabe e) aufgeführten Wirtschaftsabschnitte, soweit
sie nicht zu einem Konzern im Oberfinanzbezirk
Köln gehören

zu e) und f): Bezirke der Finanzämter Bergisch Glad-
bach, Bonn-Außenstadt, Bonn-Innenstadt, Gummers-
bach, Köln-Altstadt, Köln-Mitte, Köln-Nord, Köln-
Ost, Köln-Porz, Köln-Süd, Köln-West, Leverkusen,
Sankt Augustin, Siegburg, Wipperfürth

g) bei Betrieben aller Größenklassen

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Köln der
Wirtschaftsabteilung „Kreditgewerbe“ ohne die
Wirtschaftsunterklassen „Institutionen für Fi-
nanzierungsleasing“ und „Leihhäuser“,

bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsabteilung,
soweit sie nicht zu einem Konzern im Oberfi-
nanzbezirk Köln gehören

zu g): Bezirke aller Finanzämter des Oberfinanzbe-
zirks Köln

2.3 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Köln
in Köln

übertragene Zuständigkeiten:

Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen
(ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen und Um-
satzsteuer-Sonderprüfungen)

a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbe-
zirk Köln der Konzerne, zu denen mindestens ein
Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Finanz-
amt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Köln zuständig ist,

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanz-
amt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Köln zuständig ist,

c) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen
oder kirchlichen Zwecken dienen sowie bei Berufs-
verbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungs-
merkmalen zur Einordnung der Betriebe in Größen-

klassen der sonstigen Fallart „bedeutende steuerbe-
günstigte Körperschaften und Berufsverbände“ zuzu-
ordnen sind,

d) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgren-
zungsmerkmalen zur Einordnung der Betriebe in
Größenklassen der sonstigen Fallart „Fälle mit be-
deutenden Einkünften (bE)“ zuzuordnen sind

zu a) bis d): Bezirke der Finanzämter Köln-Altstadt,
Köln-Mitte, Köln-Nord, Köln-Ost, Köln-Porz, Köln-
Süd, Köln-West

e) bei Betrieben aller Größenklassen

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Köln der
Wirtschaftsabteilung „Versicherungsgewerbe“ und
der Wirtschaftsunterklasse „Hörfunk- und Fern-
sehanstalten“,

bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsabteilung
und Wirtschaftsunterklasse, soweit sie nicht zu
einem Konzern im Oberfinanzbezirk Köln gehö-
ren,

f) bei Gesellschaften, die ab der Gründung oder ab ei-
nem späteren Zeitpunkt Verlustzuweisungsgesell-
schaften sind, bis zum Ablauf des zehnten auf die
Gründung oder den späteren Zeitpunkt folgenden
Kalenderjahres,

g) bei Bauherrengemeinschaften

zu e) bis g): Bezirke aller Finanzämter des Oberfi-
nanzbezirks Köln“

„Anlage 3.b

zur Verordnung 
über die Zuständigkeiten der Finanzämter 

vom 16. Dezember 1987

(neugefasst durch Verordnung vom 19. Dezember 2005
[GV. NRW. 2006 S. 5],

in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. Januar 2006)

Inhalt

(Reihenfolge der Darstellung:

Laufende Nummer/Bezeichnung und Sitz des Finanz-
amtes/übertragene Zuständigkeiten/Bezirk des Finanz-
amtes)

3 
Oberfinanzbezirk Münster der Oberfinanzdirektion
Münster

3.1 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung 
Bielefeld in Bielefeld

übertragene Zuständigkeiten:

Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen
(ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen und Um-
satzsteuer-Sonderprüfungen)

a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbe-
zirk Münster der Konzerne, zu denen mindestens ein
Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Finanz-
amt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Münster zuständig ist,

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanz-
amt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Münster zuständig ist,

c) bei Betrieben aller Größenklassen

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Münster der
Wirtschaftsabschnitte „Land- und Forstwirt-
schaft“, „Fischerei und Fischzucht“ einschließ-
lich landwirtschaftlicher und forstwirtschaftli-
cher Dienstleistungen, sowie der Wirtschafts-
gruppen „Obst- und Gemüseverarbeitung“,
„Großhandel mit landwirtschaftlichen Grund-
stoffen und lebenden Tieren“, „Großhandel mit
Obst, Gemüse und Kartoffeln“, der Wirtschafts-
klasse „Handelsvermittlung von landwirtschaft-
lichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen
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Rohstoffen und Halbwaren“ sowie der Wirt-
schaftsunterklassen „Milchverarbeitung (ohne
Herstellung von Speiseeis)“, „Zuckerindustrie“,
„Alkoholbrennerei“, „Großhandel mit Düngemit-
teln“ und „Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen,
zoologischem Bedarf, lebenden Tieren und Säme-
reien“,

bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsabschnitte,
Wirtschaftsgruppen, Wirtschaftsklassen und
Wirtschaftsunterklassen, soweit sie nicht zu ei-
nem Konzern im Oberfinanzbezirk Münster ge-
hören,

cc) gewerblicher Art (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 und § 4 Kör-
perschaftsteuergesetz) von juristischen Personen
des öffentlichen Rechts,

dd) von Gesellschaften des privaten Rechts, an denen
juristischen Personen des öffentlichen Rechts al-
lein oder zusammen mit anderen juristischen
Personen des öffentlichen Rechts mindestens 50
Prozent der Anteile oder der Stimmrechte zuste-
hen oder bei denen juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts einzeln oder gemeinsam eine
einheitliche Leitung im Sinne des § 18 Abs. 1
oder 2 Aktiengesetz ausüben,

d) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen
oder kirchlichen Zwecken dienen sowie bei Berufs-
verbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungs-
merkmalen zur Einordnung der Betriebe in Größen-
klassen der sonstigen Fallart „bedeutende steuerbe-
günstigte Körperschaften und Berufsverbände“ zuzu-
ordnen sind,

e) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgren-
zungsmerkmalen zur Einordnung der Betriebe in
Größenklassen der sonstigen Fallart „Fälle mit be-
deutenden Einkünften (bE)“ zuzuordnen sind,

f) bei Gesellschaften, die ab der Gründung oder ab ei-
nem späteren Zeitpunkt Verlustzuweisungsgesell-
schaften sind, bis zum Ablauf des zehnten auf die
Gründung oder den späteren Zeitpunkt folgenden
Kalenderjahres,

g) bei Bauherrengemeinschaften

zu a) bis g): Bezirke der Finanzämter Bielefeld-Au-
ßenstadt, Bielefeld-Innenstadt, Bünde, Gütersloh,
Herford, Wiedenbrück

h) bei Betrieben aller Größenklassen

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Münster der
Wirtschaftsabteilung „Kreditgewerbe“ ohne die
Wirtschaftsunterklassen „Institutionen für Fi-
nanzierungsleasing“ und „Leihhäuser“,

bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsabteilung,
soweit sie nicht zu einem Konzern im Oberfi-
nanzbezirk Münster gehören

zu h): Bezirke der Finanzämter Ahaus, Beckum, Bie-
lefeld-Außenstadt, Bielefeld-Innenstadt, Bünde,
Coesfeld, Detmold, Gütersloh, Herford, Höxter, Ib-
benbüren, Lemgo, Lübbecke, Minden, Münster-Au-
ßenstadt, Münster-Innenstadt, Paderborn, Steinfurt,
Warburg, Warendorf, Wiedenbrück

3.2 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung 
Detmold in Detmold

übertragene Zuständigkeiten:

Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen
(ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen und Um-
satzsteuer-Sonderprüfung)

a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbe-
zirk Münster der Konzerne, zu denen mindestens ein
Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Finanz-
amt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Münster zuständig ist,

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanz-
amt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Münster zuständig ist,

c) bei Betrieben aller Größenklassen

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Münster der
Wirtschaftsabschnitte „Land- und Forstwirt-
schaft“, „Fischerei und Fischzucht“ einschließ-
lich landwirtschaftlicher und forstwirtschaftli-
cher Dienstleistungen, sowie der Wirtschafts-
gruppen „Obst- und Gemüseverarbeitung“,
„Großhandel mit landwirtschaftlichen Grund-
stoffen und lebenden Tieren“, „Großhandel mit
Obst, Gemüse und Kartoffeln“, der Wirtschafts-
klasse „Handelsvermittlung von landwirtschaft-
lichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen
Rohstoffen und Halbwaren“ sowie der Wirt-
schaftsunterklassen „Milchverarbeitung (ohne
Herstellung von Speiseeis)“, „Zuckerindustrie“,
„Alkoholbrennerei“, „Großhandel mit Düngemit-
teln“ und „Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen,
zoologischem Bedarf, lebenden Tieren und Säme-
reien“,

bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsabschnitte,
Wirtschaftsgruppen, Wirtschaftsklassen und Wirt-
schaftsunterklassen, soweit sie nicht zu einem
Konzern im Oberfinanzbezirk Münster gehören,

cc) gewerblicher Art (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 und 4 Körper-
schaftsteuergesetz) von juristischen Personen des
öffentlichen Rechts,

dd) von Gesellschaften des privaten Rechts, an denen
juristischen Personen des öffentlichen Rechts al-
lein oder zusammen mit anderen juristischen
Personen des öffentlichen Rechts mindestens 50
Prozent der Anteile oder der Stimmrechte zuste-
hen oder bei denen juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts einzeln oder gemeinsam eine
einheitliche Leitung im Sinne des § 18 Abs. 1
oder 2 Aktiengesetz ausüben,

d) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen
oder kirchlichen Zwecken dienen sowie bei Berufs-
verbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungs-
merkmalen zur Einordnung der Betriebe in Größen-
klassen der sonstigen Fallart „bedeutende steuerbe-
günstigte Körperschaften und Berufsverbände“ zuzu-
ordnen sind,

e) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgren-
zungsmerkmalen zur Einordnung der Betriebe in
Größenklassen der sonstigen Fallart „Fälle mit be-
deutenden Einkünften (bE)“ zuzuordnen sind,

f) bei Gesellschaften, die ab der Gründung oder ab ei-
nem späteren Zeitpunkt Verlustzuweisungsgesell-
schaften sind, bis zum Ablauf des zehnten auf die
Gründung oder den späteren Zeitpunkt folgenden
Kalenderjahres,

g) bei Bauherrengemeinschaften

zu a) bis g): Bezirke der Finanzämter Detmold, Höx-
ter, Lemgo, Lübbecke, Minden, Paderborn, Warburg

3.3 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung 
Dortmund in Dortmund

übertragene Zuständigkeiten:

Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen
(ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen und Um-
satzsteuer-Sonderprüfungen)

a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbe-
zirk Münster der Konzerne, zu denen mindestens ein
Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Finanz-
amt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Münster zuständig ist,

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanz-
amt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Münster zuständig ist,

c) bei Betrieben aller Größenklassen

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Münster der
Wirtschaftsabschnitte „Land- und Forstwirt-
schaft“, „Fischerei und Fischzucht“ einschließ-
lich landwirtschaftlicher und forstwirtschaftli-
cher Dienstleistungen, sowie der Wirtschafts-
gruppen „Obst- und Gemüseverarbeitung“,
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„Großhandel mit landwirtschaftlichen Grund-
stoffen und lebenden Tieren“, „Großhandel mit
Obst, Gemüse und Kartoffeln“, der Wirtschafts-
klasse „Handelsvermittlung von landwirtschaft-
lichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen
Rohstoffen und Halbwaren“ sowie der Wirt-
schaftsunterklassen „Milchverarbeitung (ohne
Herstellung von Speiseeis)“, „Zuckerindustrie“,
„Alkoholbrennerei“, „Großhandel mit Düngemit-
teln“ und „Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen,
zoologischem Bedarf, lebenden Tieren und Säme-
reien“,

bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsabschnitte,
Wirtschaftsgruppen, Wirtschaftsklassen und
Wirtschaftsunterklassen, soweit sie nicht zu ei-
nem Konzern im Oberfinanzbezirk Münster ge-
hören,

cc) gewerblicher Art (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 und § 4 Kör-
perschaftsteuergesetz) von juristischen Personen
des öffentlichen Rechts,

dd) von Gesellschaften des privaten Rechts, an denen
juristischen Personen des öffentlichen Rechts al-
lein oder zusammen mit anderen juristischen
Personen des öffentlichen Rechts mindestens 50
% der Anteile oder der Stimmrechte zustehen
oder bei denen juristische Personen des öffentli-
chen Rechts einzeln oder gemeinsam eine einheit-
liche Leitung im Sinne des § 18 Abs. 1 oder 2 Ak-
tiengesetz ausüben,

d) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen
oder kirchlichen Zwecken dienen sowie bei Berufs-
verbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungs-
merkmalen zur Einordnung der Betriebe in Größen-
klassen der sonstigen Fallart „bedeutende steuerbe-
günstigte Körperschaften und Berufsverbände“ zuzu-
ordnen sind, 

e) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgren-
zungsmerkmalen zur Einordnung der Betriebe in
Größenklassen der sonstigen Fallart „Fälle mit be-
deutenden Einkünften (bE)“ zuzuordnen sind,

f) bei Gesellschaften, die ab der Gründung oder ab ei-
nem späteren Zeitpunkt Verlustzuweisungsgesell-
schaften sind, bis zum Ablauf des zehnten auf die
Gründung oder den späteren Zeitpunkt folgenden
Kalenderjahres,

g) bei Bauherrengemeinschaften

zu a) bis g): Bezirke der Finanzämter Dortmund-Hör-
de, Dortmund-Ost, Dortmund-Unna, Dortmund-
West, Hamm, Lippstadt, Lüdinghausen, Soest

h) bei Betrieben aller Größenklassen

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Münster der
Wirtschaftsabteilung „Versicherungsgewerbe“,

bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsabteilung,
soweit sie nicht zu einem Konzern im Oberfi-
nanzbezirk Münster gehören

zu h): Bezirke aller Finanzämter des Oberfinanzbe-
zirks Münster

3.4 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung 
Hagen in Hagen

übertragene Zuständigkeiten:

Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen
(ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen und Um-
satzsteuer-Sonderprüfungen)

a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbe-
zirk Münster der Konzerne, zu denen mindestens ein
Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Finanz-
amt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Münster zuständig ist,

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanz-
amt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Münster zuständig ist,

c) bei Betrieben aller Größenklassen

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Münster der
Wirtschaftsabschnitte „Land- und Forstwirt-
schaft“, „Fischerei und Fischzucht“ einschließ-
lich landwirtschaftlicher und forstwirtschaftli-
cher Dienstleistungen, sowie der Wirtschafts-
gruppen „Obst- und Gemüseverarbeitung“,
„Großhandel mit landwirtschaftlichen Grund-
stoffen und lebenden Tieren“, „Großhandel mit
Obst, Gemüse und Kartoffeln“, der Wirtschafts-
klasse „Handelsvermittlung von landwirtschaft-
lichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen
Rohstoffen und Halbwaren“ sowie der Wirt-
schaftsunterklassen „Milchverarbeitung (ohne
Herstellung von Speiseeis)“, „Zuckerindustrie“,
„Alkoholbrennerei“, „Großhandel mit Düngemit-
teln“ und „Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen,
zoologischem Bedarf, lebenden Tieren und Säme-
reien“,

bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsabschnitte,
Wirtschaftsgruppen, Wirtschaftsklassen und Wirt-
schaftsunterklassen, soweit sie nicht zu einem
Konzern im Oberfinanzbezirk Münster gehören,

cc) gewerblicher Art (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 und § 4 Kör-
perschaftsteuergesetz) von juristischen Personen
des öffentlichen Rechts,

dd) von Gesellschaften des privaten Rechts, an denen
juristischen Personen des öffentlichen Rechts al-
lein oder zusammen mit anderen juristischen
Personen des öffentlichen Rechts mindestens 50
Prozent der Anteile oder der Stimmrechte zuste-
hen oder bei denen juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts einzeln oder gemeinsam eine
einheitliche Leitung im Sinne des § 18 Abs. 1
oder 2 Aktiengesetz ausüben,

d) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen
oder kirchlichen Zwecken dienen sowie bei Berufs-
verbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungs-
merkmalen zur Einordnung der Betriebe in Größen-
klassen der sonstigen Fallart „bedeutende steuerbe-
günstigte Körperschaften und Berufsverbände“ zuzu-
ordnen sind,

e) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgren-
zungsmerkmalen zur Einordnung der Betriebe in
Größenklassen der sonstigen Fallart „Fälle mit be-
deutenden Einkünften (bE)“ zuzuordnen sind,

f) bei Gesellschaften, die ab der Gründung oder ab ei-
nem späteren Zeitpunkt Verlustzuweisungsgesell-
schaften sind, bis zum Ablauf des zehnten auf die
Gründung oder den späteren Zeitpunkt folgenden
Kalenderjahres,

g) bei Bauherrengemeinschaften

zu a) bis g): Bezirke der Finanzämter Altena, Arns-
berg, Brilon, Hagen, Iserlohn, Lüdenscheid, Mesche-
de, Olpe, Siegen

3.5 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung 
Herne in Herne

übertragene Zuständigkeiten:

Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen
(ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen und Um-
satzsteuer-Sonderprüfungen)

a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbe-
zirk Münster der Konzerne, zu denen mindestens ein
Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Finanz-
amt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Münster zuständig ist,

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanz-
amt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Münster zuständig ist,

c) bei Betrieben aller Größenklassen

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Münster der
Wirtschaftsabschnitte „Land- und Forstwirt-
schaft“, „Fischerei und Fischzucht“ einschließ-
lich landwirtschaftlicher und forstwirtschaft-
licher Dienstleistungen, sowie der Wirtschafts-
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gruppen „Obst- und Gemüseverarbeitung“,
„Großhandel mit landwirtschaftlichen Grund-
stoffen und lebenden Tieren“, „Großhandel mit
Obst, Gemüse und Kartoffeln“, der Wirtschafts-
klasse „Handelsvermittlung von landwirtschaft-
lichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen
Rohstoffen und Halbwaren“ sowie der Wirt-
schaftsunterklassen „Milchverarbeitung (ohne
Herstellung von Speiseeis)“, „Zuckerindustrie“,
„Alkoholbrennerei“, „Großhandel mit Düngemit-
teln“ und „Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen,
zoologischem Bedarf, lebenden Tieren und Säme-
reien“,

bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsabschnitte,
Wirtschaftsgruppen, Wirtschaftsklassen und
Wirtschaftsunterklassen, soweit sie nicht zu ei-
nem Konzern im Oberfinanzbezirk Münster ge-
hören,

cc) gewerblicher Art (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 und § 4 Kör-
perschaftsteuergesetz) von juristischen Personen
des öffentlichen Rechts,

dd) von Gesellschaften des privaten Rechts, an denen
juristischen Personen des öffentlichen Rechts al-
lein oder zusammen mit anderen juristischen
Personen des öffentlichen Rechts mindestens 50
Prozent der Anteile oder der Stimmrechte zuste-
hen oder bei denen juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts einzeln oder gemeinsam eine
einheitliche Leitung im Sinne des § 18 Abs. 1
oder 2 Aktiengesetz ausüben,

d) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen
oder kirchlichen Zwecken dienen sowie bei Berufs-
verbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungs-
merkmalen zur Einordnung der Betriebe in Größen-
klassen der sonstigen Fallart „bedeutende steuerbe-
günstigte Körperschaften und Berufsverbände“ zuzu-
ordnen sind,

e) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgren-
zungsmerkmalen zur Einordnung der Betriebe in
Größenklassen der sonstigen Fallart „Fälle mit be-
deutenden Einkünften (bE)“ zuzuordnen sind,

f) bei Gesellschaften, die ab der Gründung oder ab ei-
nem späteren Zeitpunkt Verlustzuweisungsgesell-
schaften sind, bis zum Ablauf des zehnten auf die
Gründung oder den späteren Zeitpunkt folgenden
Kalenderjahres,

g) bei Bauherrengemeinschaften

zu a) bis g): Bezirke der Finanzämter Bochum-Mitte,
Bochum-Süd, Borken, Bottrop, Gelsenkirchen-Nord,
Gelsenkirchen-Süd, Gladbeck, Hattingen, Herne-Ost,
Herne-West, Marl, Recklinghausen, Schwelm, Witten

h) bei Betrieben aller Größenklassen

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Münster der
Wirtschaftsabteilung „Kreditgewerbe“ ohne die
Wirtschaftsunterklassen „Institutionen für Fi-
nanzierungsleasing“ und „Leihhäuser“,

bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsabteilung,
soweit sie nicht zu einem Konzern im Oberfi-
nanzbezirk Münster gehören

zu h): Bezirke der Finanzämter Altena, Arnsberg, Bo-
chum-Mitte, Bochum-Süd, Borken, Bottrop, Brilon,
Dortmund-Hörde, Dortmund-Ost, Dortmund-Unna,
Dortmund-West, Gelsenkirchen-Nord, Gelsenkir-
chen-Süd, Gladbeck, Hagen, Hamm, Hattingen, Her-
ne-Ost, Herne-West, Iserlohn, Lippstadt, Lüden-
scheid, Lüdinghausen, Marl, Meschede, Olpe, Reck-
linghausen, Schwelm, Siegen, Soest, Witten

3.6 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung
Münster in Münster

übertragene Zuständigkeiten:

Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen
(ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen und Um-
satzsteuer-Sonderprüfungen)

a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbe-
zirk Münster der Konzerne, zu denen mindestens ein
Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Finanz-
amt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Münster zuständig ist,

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanz-
amt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung des
Oberfinanzbezirks Münster zuständig ist,

c) bei Betrieben aller Größenklassen

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Münster der
Wirtschaftsabschnitte „Land- und Forstwirt-
schaf“, „Fischerei und Fischzucht“ einschließlich
landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher
Dienstleistungen, sowie der Wirtschaftsgruppen
„Obst- und Gemüseverarbeitung“, „Großhandel
mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und le-
benden Tieren“, „Großhandel mit Obst, Gemüse
und Kartoffeln“, der Wirtschaftsklasse „Handels-
vermittlung von landwirtschaftlichen Grundstof-
fen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und
Halbwaren“ sowie der Wirtschaftsunterklassen
„Milchverarbeitung (ohne Herstellung von Spei-
seeis)“, „Zuckerindustrie“, „Alkoholbrennerei“,
„Großhandel mit Düngemitteln“ und „Einzel-
handel mit Blumen, Pflanzen, zoologischem Be-
darf, lebenden Tieren und Sämereien“,

bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsabschnitte,
Wirtschaftsgruppen, Wirtschaftsklassen und Wirt-
schaftsunterklassen, soweit sie nicht zu einem
Konzern im Oberfinanzbezirk Münster gehören,

cc) gewerblicher Art (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 und § 4 Kör-
perschaftsteuergesetz) von juristischen Personen
des öffentlichen Rechts,

dd) von Gesellschaften des privaten Rechts, an denen
juristischen Personen des öffentlichen Rechts al-
lein oder zusammen mit anderen juristischen
Personen des öffentlichen Rechts mindestens 50
Prozent der Anteile oder der Stimmrechte zuste-
hen oder bei denen juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts einzeln oder gemeinsam eine
einheitliche Leitung im Sinne des § 18 Abs. 1
oder 2 Aktiengesetz ausüben,

d) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen
oder kirchlichen Zwecken dienen sowie bei Berufs-
verbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungs-
merkmalen zur Einordnung der Betriebe in Größen-
klassen der sonstigen Fallart „bedeutende steuerbe-
günstigte Körperschaften und Berufsverbände“ zuzu-
ordnen sind, 

e) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgren-
zungsmerkmalen zur Einordnung der Betriebe in
Größenklassen der sonstigen Fallart „Fälle mit be-
deutenden Einkünften (bE)“ zuzuordnen sind,

f) bei Gesellschaften, die ab der Gründung oder ab ei-
nem späteren Zeitpunkt Verlustzuweisungsgesell-
schaften sind, bis zum Ablauf des zehnten auf die
Gründung oder den späteren Zeitpunkt folgenden
Kalenderjahres,

g) bei Bauherrengemeinschaften

zu a) bis g): Bezirke der Finanzämter Ahaus, Beckum,
Coesfeld, Ibbenbüren, Münster-Außenstadt, Münster-
Innenstadt, Steinfurt, Warendorf“

„Anlage 4

zur Verordnung 
über die Zuständigkeiten 

der Finanzämter vom 16. Dezember 1987

(neugefasst durch Verordnung vom 19. Dezember 2005
[GV. NRW. 2006 S. 5], 

in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. Januar 2006)

Inhalt

(Reihenfolge der Darstellung: 

Laufende Nummer/Bezeichnung und Sitz des Finanz-
amtes/übertragene Zuständigkeiten/Bezirk des Finanz-
amtes)
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1 
Oberfinanzbezirk Düsseldorf der Oberfinanzdirektion
Rheinland

1.1 
Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung
Düsseldorf in Düsseldorf

übertragene Zuständigkeiten:

a) Aufgaben in Straf- und Bußgeldverfahren – ohne
Kassenaufgaben –

aa) wegen Steuerstraftaten und Steuerordnungswid-
rigkeiten,

bb) wegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, auf
die Bestimmungen des Achten Teils der Abga-
benordnung entsprechend anzuwenden sind,

soweit nicht das Finanzamt für Steuerstrafsachen
und Steuerfahndung Wuppertal den Fall gemäß lau-
fender Nummer 1.3 Buchstabe d) übernommen hat,

b) Aufgaben der Steuerfahndung, 

soweit nicht das Finanzamt für Steuerstrafsachen
und Steuerfahndung Wuppertal den Fall gemäß lau-
fender Nummer 1.3 Buchstabe d) übernommen hat

zu a) und b): Bezirke der Finanzämter Düsseldorf-
Altstadt, Düsseldorf-Mitte, Düsseldorf-Nord, Düssel-
dorf-Süd, Geldern, Grevenbroich, Kempen, Kleve,
Krefeld, Mönchengladbach-Mitte, Mönchengladbach-
Rheydt, Moers, Neuss I, Neuss II, Viersen

c) die unter Buchstabe b) bezeichneten Aufgaben in
Fällen des § 50 a Einkommensteuergesetz

zu c): Bezirke aller Finanzämter des Oberfinanz-
bezirks Düsseldorf

1.2 
Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung
Essen in Essen

übertragene Zuständigkeiten:

a) Aufgaben in Straf- und Bußgeldverfahren – ohne
Kassenaufgaben –

aa) wegen Steuerstraftaten und Steuerordnungswid-
rigkeiten,

bb) wegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, auf
die Bestimmungen des Achten Teils der Ab-
gabenordnung entsprechend anzuwenden sind,

soweit nicht das Finanzamt für Steuerstrafsachen
und Steuerfahndung Wuppertal den Fall gemäß lau-
fender Nummer 1.3 Buchstabe d) übernommen hat,

b) Aufgaben der Steuerfahndung,

aa) soweit nicht das Finanzamt für Steuerstrafsa-
chen und Steuerfahndung Düsseldorf zuständig
ist

oder 

bb) das Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuer-
fahndung Wuppertal den Fall gemäß laufender
Nummer 1.3 Buchstabe d) übernommen hat

zu a) und b): Bezirke der Finanzämter Dinslaken,
Duisburg-Hamborn, Duisburg-Süd, Duisburg-West,
Essen-Nord, Essen-Ost, Essen-Süd, Mülheim an der
Ruhr, Oberhausen-Nord, Oberhausen-Süd, Wesel

1.3 
Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung
Wuppertal in Wuppertal

übertragene Zuständigkeiten:

a) Aufgaben in Straf- und Bußgeldverfahren – ohne
Kassenaufgaben –

aa) wegen Steuerstraftaten und Steuerordnungswid-
rigkeiten,

bb) wegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, auf
die Bestimmungen des Achten Teils der Abga-
benordnung entsprechend anzuwenden sind,

b) Aufgaben der Steuerfahndung, 

soweit nicht das Finanzamt für Steuerstrafsachen
und Steuerfahndung Düsseldorf zuständig ist

zu a) und b): Bezirke der Finanzämter Düsseldorf-
Mettmann, Hilden, Remscheid, Solingen-Ost, Solin-
gen-West, Velbert, Wuppertal-Barmen, Wuppertal-El-
berfeld

c) die unter Buchstaben a) und b) bezeichneten Aufga-
ben in Fällen des § 20a Abgabenordnung und der
Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung sowie in Fäl-
len der Anlage 2.2a, laufende Nummer 1.10 Buch-
stabe a)

zu c): Bezirke aller Finanzämter des Oberfinanzbe-
zirks Düsseldorf

d) die unter Buchstaben a) und b) bezeichneten Auf-
gaben in Fallgestaltungen

aa) der §§ 370, 370a Abgabenordnung, wenn auch
Umsatzsteuer betroffen ist,

oder

bb) des § 26c Umsatzsteuergesetz,

wenn das Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steu-
erfahndung Wuppertal den Fall übernommen hat 

zu d): Bezirke der Finanzämter für Steuerstrafsachen
und Steuerfahndung Düsseldorf, Essen und Wupper-
tal

2 
Oberfinanzbezirk Köln der Oberfinanzdirektion 
Rheinland

2.1 
Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung
Aachen in Aachen

übertragene Zuständigkeiten:

a) Aufgaben in Straf- und Bußgeldverfahren – ohne
Kassenaufgaben –

aa) wegen Steuerstraftaten und Steuerordnungswid-
rigkeiten,

bb) wegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, auf
die Bestimmungen des Achten Teils der Abga-
benordnung entsprechend anzuwenden sind,

soweit nicht das Finanzamt für Steuerstrafsachen
und Steuerfahndung Bonn den Fall gemäß laufender
Nummer 2.2 Buchstabe c) übernommen hat,

b) Aufgaben der Steuerfahndung,

aa) soweit nicht das Finanzamt für Steuerstrafsa-
chen und Steuerfahndung Köln zuständig ist

oder 

bb) das Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuer-
fahndung Bonn den Fall gemäß laufender Num-
mer 2.2 Buchstabe c) übernommen hat 

zu a) und b): Bezirke der Finanzämter Aachen-Au-
ßenstadt, Aachen-Innenstadt, Aachen-Kreis, Düren,
Erkelenz, Geilenkirchen, Jülich

c) die unter Buchstaben a) und b) bezeichneten Aufga-
ben in Fällen des § 20a Abgabenordnung und der
Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung sowie in Fäl-
len der Anlage 2.2a, laufende Nummer 2.6 Buchstabe
a) 

zu c): Bezirke aller Finanzämter des Oberfinanzbe-
zirks Köln

2.2 
Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung
Bonn in Bonn

übertragene Zuständigkeiten:

a) Aufgaben in Straf- und Bußgeldverfahren – ohne
Kassenaufgaben –

aa) wegen Steuerstraftaten und Steuerordnungswid-
rigkeiten,
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bb) wegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, auf
die Bestimmungen des Achten Teils der Abga-
benordnung entsprechend anzuwenden sind,

b) Aufgaben der Steuerfahndung, 

soweit nicht das Finanzamt für Steuerstrafsachen
und Steuerfahndung Köln zuständig ist

zu a) und b): Bezirke der Finanzämter Bonn-Außen-
stadt, Bonn-Innenstadt, Euskirchen, Sankt Augustin,
Schleiden, Siegburg

c) die unter Buchstaben a) und b) bezeichneten Aufga-
ben in Fallgestaltungen

aa) der §§ 370, 370a Abgabenordnung, wenn auch
Umsatzsteuer betroffen ist, 

oder 

bb) des § 26c Umsatzsteuergesetz,

wenn das Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steu-
erfahndung Bonn den Fall übernommen hat

zu c): Bezirke der Finanzämter für Steuerstrafsachen
und Steuerfahndung Aachen, Bonn und Köln

d) die zentrale Sammlung und Auswertung der von den
Finanzbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen
übermittelten Informationen über Betrugsfälle im
Bereich der Umsatzsteuer,

e) die landesinterne Koordinierung von Umsatzsteuer-
prüfungen und Steuerfahndungsprüfungen in be-
zirksübergreifenden Fällen, soweit dies erforderlich
ist,

f) das Zusammenführen und Auswerten von umsatz-
steuerlich erheblichen Informationen auf Landesebe-
ne zur Aufdeckung und Ermittlung von Betrugsfällen
im Bereich der Umsatzsteuer

zu d) bis f): Bezirke aller Finanzämter des Landes
Nordrhein-Westfalen

2.3 
Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung
Köln in Köln

übertragene Zuständigkeiten:

a) Aufgaben in Straf- und Bußgeldverfahren – ohne
Kassenaufgaben –

aa) wegen Steuerstraftaten und Steuerordnungswid-
rigkeiten,

bb) wegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, auf
die Bestimmungen des Achten Teils der Abga-
benordnung entsprechend anzuwenden sind,

soweit nicht das Finanzamt für Steuerstrafsachen
und Steuerfahndung Bonn den Fall gemäß laufender
Nummer 2.2 Buchstabe c) übernommen hat,

b) Aufgaben der Steuerfahndung 

soweit nicht das Finanzamt für Steuerstrafsachen
und Steuerfahndung Bonn den Fall gemäß laufender
Nummer 2.2 Buchstabe c) übernommen hat

zu a) und b): Bezirke der Finanzämter Bergheim, Ber-
gisch Gladbach, Brühl, Gummersbach, Köln-Alt-
stadt, Köln-Mitte, Köln-Nord, Köln-Ost, Köln-Porz,
Köln-Süd, Köln-West, Leverkusen, Wipperfürth

c) die unter Buchstabe b) bezeichneten Aufgaben in
Fällen des § 50 a Einkommensteuergesetz

zu c): Bezirke aller Finanzämter des Oberfinanzbe-
zirks Köln

3 
Oberfinanzbezirk Münster der Oberfinanzdirektion
Münster

3.1 
Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung
Bielefeld in Bielefeld 

übertragene Zuständigkeiten:

a) Aufgaben in Straf- und Bußgeldverfahren – ohne
Kassenaufgaben –

aa) wegen Steuerstraftaten und Steuerordnungswid-
rigkeiten,

bb) wegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, auf
die Bestimmungen des Achten Teils der Abga-
benordnung entsprechend anzuwenden sind,

soweit nicht das Finanzamt für Steuerstrafsachen
und Steuerfahndung Münster den Fall gemäß laufen-
der Nummer 3.4 Buchstabe c) übernommen hat,

b) Aufgaben der Steuerfahndung,

aa) soweit nicht das Finanzamt für Steuerstrafsa-
chen und Steuerfahndung Bochum zuständig ist 

oder

bb) das Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuer-
fahndung Münster den Fall gemäß laufender
Nummer 3.4 Buchstabe c) übernommen hat

zu a) und b): Bezirke der Finanzämter Bielefeld-Au-
ßenstadt, Bielefeld-Innenstadt, Bünde, Detmold, Gü-
tersloh, Herford, Höxter, Lemgo, Lübbecke, Minden,
Paderborn, Warburg, Wiedenbrück

c) die unter Buchstaben a) und b) bezeichneten Aufga-
ben in Fällen des § 20a Abgabenordnung und der
Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung sowie in Fäl-
len der Anlage 2.2a, laufende Nummer 3.11 Buchsta-
be a)

zu c): Bezirke aller Finanzämter des Oberfinanzbe-
zirks Münster

3.2 
Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung
Bochum in Bochum

übertragene Zuständigkeiten:

a) Aufgaben in Straf- und Bußgeldverfahren – ohne
Kassenaufgaben –

aa) wegen Steuerstraftaten und Steuerordnungswid-
rigkeiten,

bb) wegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, auf
die Bestimmungen des Achten Teils der Abga-
benordnung entsprechend anzuwenden sind,

b) Aufgaben der Steuerfahndung

zu a) und b): Bezirke der Finanzämter Bochum-Mitte,
Bochum-Süd, Bottrop, Dortmund-Hörde, Dortmund-
Ost, Dortmund-Unna, Dortmund-West, Gelsenkir-
chen-Nord, Gelsenkirchen-Süd, Gladbeck, Herne-
Ost, Herne-West, Lippstadt, Marl, Recklinghausen,
Soest

c) die unter Buchstabe b) bezeichneten Aufgaben in
Fällen des § 50 a Einkommensteuergesetz

zu c): Bezirke aller Finanzämter des Oberfinanzbe-
zirks Münster

d) die unter Buchstaben a) und b) bezeichneten Aufga-
ben in Fallgestaltungen

aa) der §§ 370, 370a Abgabenordnung, wenn auch
Umsatzsteuer betroffen ist,

oder

bb) des § 26c Umsatzsteuergesetz,

wenn das Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steu-
erfahndung Bochum den Fall übernommen hat

zu d): Bezirke der Finanzämter für Steuerstrafsachen
und Steuerfahndung Bochum und Hagen 

3.3 
Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung
Hagen in Hagen

übertragene Zuständigkeiten:

a) Aufgaben in Straf- und Bußgeldverfahren – ohne
Kassenaufgaben –
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aa) wegen Steuerstraftaten und Steuerordnungswid-
rigkeiten,

bb) wegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, auf
die Bestimmungen des Achten Teils der Abga-
benordnung entsprechend anzuwenden sind,

soweit nicht das Finanzamt für Steuerstrafsachen
und Steuerfahndung Bochum den Fall gemäß laufen-
der Nummer 3.2 Buchstabe d) übernommen hat,

b) Aufgaben der Steuerfahndung, soweit nicht das Fi-
nanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung
Bochum

aa) zuständig ist 

oder

bb) den Fall gemäß laufender Nummer 3.2 Buchstabe
d) übernommen hat

zu a) und b): Bezirke der Finanzämter Altena, Arns-
berg, Brilon, Hagen, Hattingen, Iserlohn, Lüden-
scheid, Meschede, Olpe, Schwelm, Siegen, Witten

3.4 
Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung
Münster in Münster

übertragene Zuständigkeiten:

a) Aufgaben in Straf- und Bußgeldverfahren – ohne
Kassenaufgaben –

aa) wegen Steuerstraftaten und Steuerordnungswid-
rigkeiten,

bb) wegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, auf
die Bestimmungen des Achten Teils der Abga-
benordnung entsprechend anzuwenden sind,

b) Aufgaben der Steuerfahndung, 

soweit nicht das Finanzamt für Steuerstrafsachen
und Steuerfahndung Bochum zuständig ist

zu a) und b): Bezirke der Finanzämter Ahaus, Be-
ckum, Borken, Coesfeld, Hamm, Ibbenbüren, Lüding-
hausen, Münster-Außenstadt, Münster-Innenstadt,
Steinfurt, Warendorf

c) die unter Buchstaben a) und b) bezeichneten Aufga-
ben in Fallgestaltungen

aa) der §§ 370, 370a Abgabenordnung, wenn auch
Umsatzsteuer betroffen ist, 

oder

bb) des § 26c Umsatzsteuergesetz, 

wenn das Finanzamt für Steuerstrafsachen und
Steuerfahndung Münster den Fall übernommen
hat

zu c): Bezirke der Finanzämter für Steuerstrafsachen
und Steuerfahndung Bielefeld und Münster“

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar
2006 in Kraft. 

Düsseldorf, den 19. Dezember 2005

Der Finanzminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Helmut  L i n s s e n

– GV. NRW. 2006 S. 5

81
Satzung 

des Landschaftsverbandes Rheinland über die 
Zuweisung von Mitteln der Ausgleichsabgabe nach 
dem Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX) 
an die örtlichen Fürsorgestellen bei den Kreisen, 

kreisfreien und kreisangehörigen Städten im 
Rheinland für das Haushaltsjahr 2006 

(Ausgleichsabgabesatzung 2006)
Vom 20. Dezember 2005

Aufgrund des § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 Buchstabe d
der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306), in
Verbindung mit § 9 des Gesetzes zur Durchführung der
Kriegsopferfürsorge und des Schwerbehindertenrechts
(DG-KoFSchwbR), in der Fassung der Bekanntmachung
vom 1. November 1987 (GV. NRW. S. 401), zuletzt geän-
dert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. Dezember
2004 (GV. NRW. S. 816), hat die Landschaftsversamm-
lung Rheinland am 20.12.2005 folgende Satzung be-
schlossen:

§ 1

Den örtlichen Fürsorgestellen bei den Kreisen, kreis-
freien und kreisangehörigen Städten im Rheinland wird
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 102 Abs. 1 Nr. 3 des
Sozialgesetzbuches – Neuntes Buch – (SGB IX) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 2001 (BGBl.
I S. 1046), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes
vom 21. März 2005 (BGBl. I S. 818), in Verbindung mit
§ 1 Abs. 1 Nr. 6 der Verordnung zur Regelung von Zu-
ständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch – Neuntes
Buch – SGB IX (ZustVO SGB IX) vom 31. Januar 1989
(GV. NRW. S. 78), zuletzt geändert durch Artikel 8 des
Gesetzes vom 16. Dezember 2003 (GV. NRW. S. 766), für
das Jahr 2006 39,09 v. H. des Aufkommens an Aus-
gleichsabgabe zugewiesen.

§ 2

Aufkommen an Ausgleichsabgabe im Sinne dieser Sat-
zung ist der von dem Integrationsamt des Landschafts-
verbandes Rheinland im Jahr 2004 vereinnahmte Ge-
samtbetrag der Ausgleichsabgabe unter Berücksichti-
gung des für 2004 durchgeführten Finanzausgleichs zwi-
schen den Integrationsämtern und der Abführung des
dem Ausgleichsfonds beim Bundesminister für Gesund-
heit und Soziale Sicherung zustehenden Anteils.

§ 3

Die Aufteilung der Mittel gemäß § 1 auf die örtlichen
Fürsorgestellen erfolgt in der Weise, dass zunächst jeder
örtlichen Fürsorgestelle ein Betrag in Höhe von 52.000
Euro zur Verfügung gestellt wird. Die verbleibenden
Mittel werden dann auf der Grundlage der Anzahl der in
den jeweiligen Kreisen, kreisfreien und kreisangehörigen
Städten am 28.2.1997 wohnenden schwerbehinderten
Menschen, die im Arbeitsleben stehen, prozentual aufge-
teilt.

§ 4

Das Integrationsamt des Landschaftsverbandes Rhein-
land kann einzelnen örtlichen Fürsorgestellen zur
Durchführung ihrer Aufgaben über die ihnen gemäß §§ 1
und 3 zugewiesenen Beträge hinaus weitere Mittel aus
im Vorjahr nicht verwendeten Mitteln an Ausgleichsab-
gabe der Fürsorgestellen zur Verfügung stellen.

§ 5

Diese Satzung gilt für das Haushaltsjahr 2006.

Der Vorsitzende 
der Landschaftsversammlung Rheinland

Dr.  W i l h e l m

15
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Schriftführer 
der Landschaftsversammlung Rheinland

M o l s b e r g e r

Die vorstehende Ausgleichsabgabesatzung wird gemäß
§ 6 Abs. 2 Landschaftsverbandsordnung in der z. Z. gel-
tenden Fassung bekannt gemacht.

Nach § 6 Abs. 3 Landschaftsverbandsordnung kann
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
der Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

– eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

– die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

– der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be-
schluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

– der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Köln, den 20. Dezember 2005

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Rheinland

M o l s b e r g e r

– GV. NRW. 2006 S. 15

Verordnung 
über die Festsetzung von Zulassungszahlen 

und die Vergabe von Studienplätzen 
im ersten Fachsemester 

für das Sommersemester 2006
Vom 16. Dezember 2005

Aufgrund der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ratifizie-
rung des Staatsvertrages über die Vergabe von Studien-
plätzen vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 238), geändert
durch Artikel 80 des Vierten Gesetzes zur Befristung des
Landesrechts Nordrhein-Westfalen (Viertes Befristungs-
gesetz – Zeitraum 1996 bis Ende 2000) vom 5. April 2005
(GV. NRW. S. 332), in Verbindung mit Artikel 16 Abs. 1
Nr. 15 des Staatsvertrages über die Vergabe von Studien-
plätzen vom 24. Juni 1999 und der §§ 10 Abs. 2 und 11
des Zweiten Gesetzes über die Zulassung zum Hoch-
schulstudium in Nordrhein-Westfalen (Hochschulzulas-
sungsgesetz NW 1993 – HZG NW 1993) vom 11. Mai
1993 (GV. NRW. S. 204), zuletzt geändert durch Artikel
76 des Dritten Gesetzes zur Befristung des Landesrechts

Nordrhein-Westfalen (Drittes Befristungsgesetz – Zeit-
raum 1987 bis Ende 1995) vom 5. April 2005 (GV. NRW.
S. 306), wird verordnet:

§ 1

Für die in den Anlagen 1 bis 4 zu dieser Verordnung
bezeichneten Studiengänge wird an den dort genannten
Hochschulen die Zahl der im Sommersemester 2006 in
das erste Fachsemester aufzunehmenden Bewerberinnen
und Bewerber nach Maßgabe der Anlagen festgesetzt.

§ 2

Antragsberechtigt sind bei den Studiengängen der An-
lagen 1 und 3 nur Bewerberinnen und Bewerber, deren
Hochschulzugangsberechtigung die allgemeine Hoch-
schulreife oder die dem gewählten Studiengang entspre-
chende fachgebundene Hochschulreife vermittelt. Bei
den Studiengängen der Anlagen 2 und 4 sind auch Be-
werberinnen und Bewerber mit Fachhochschulreife an-
tragsberechtigt; für die in diesen Anlagen für integrierte
Studiengänge festgesetzten Studienplätze sind nur Be-
werberinnen und Bewerber mit Fachhochschulreife an-
tragsberechtigt.

§ 3

(1) Die nach den Anlagen 3 und 4 verfügbaren Studi-
enplätze werden von der jeweiligen Hochschule gemäß
§§ 24 und 25 der Verordnung über die zentrale Vergabe
von Studienplätzen in Nordrhein-Westfalen (Vergabe-
verordnung NRW – VergabeVO NRW) vom 30. Mai 2005
(GV. NRW. S. 612) vergeben, soweit in dieser Verordnung
nichts anderes bestimmt ist.

(2) Sind für die Vergabe nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 Vergabe-
VO NRW weniger zu berücksichtigende Bewerberinnen
und Bewerber vorhanden als Studienplätze, werden die
frei bleibenden Studienplätze nach § 6 Abs. 2 Nr. 3
VergabeVO NRW vergeben.

§ 4

Soweit sich die der Festsetzung nach § 1 zugrunde lie-
genden Daten wesentlich ändern, wird das Ministerium
für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technolo-
gie die Zulassungszahlen durch Rechtsverordnung, die
rückwirkend in Kraft tritt, neu festsetzen.

§ 5

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Dezember
2005 in Kraft.

Düsseldorf, den 16. Dezember 2005

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

16

Anlagen 
1 bis 4
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Anlage 1
Zulassungszahlen in zentralen Verfahren
- Universitätsstudiengänge -

TH Uni Uni Uni Uni Uni Uni DSH Uni Uni Uni Uni
     Studiengang AC BI BO BN DO D K K MS PB SI W

Betriebswirtschaftslehre, Diplom   A 263 110 86

Geographie, Diplom                  A 64 30

Kunstgeschichte, Magister-Hauptfach A 43 36

Kunstgeschichte, Magister-Nebenfach A 22 13

Lebensmittelchemie, Staatsexamen    A 19 16

Medizin, Staatsexamen               A 158 133

Pädagogik, Diplom         A 83 53
Erziehungswissenschaft, Diplom - 
wahlweise mit Abschluss Diplom- 
Pädagogin / Diplom-Pädagoge oder 
Diplom-Heilpädagogin / Diplom-
Heilpädagoge A 40

Pharmazie, Staatsexamen             A 80 59 73

Rechtswissenschaft, Staatsexamen    A 121 142 155 159 110

Sport, Diplom                       A 217

Zahnmedizin, Staatsexamen           A 55
- Lehramtsstudiengänge -

für das Lehramt
LA GHRGe/G - Unterrichtsfach Deutsch A 79 13 10
für das Lehramt
LA GHRGe/G - Unterrichtsfach Mathematik A 17 24 28 33
für das Lehramt Sonderpädagogik A 168
für das Lehramt LA GyGe
Biologie                      A
Sonderpädagogik A 10
für das Lehramt LA BK
Sonderpädagogik A 2

Abkürzungen:  TH = Technische Hochschule
Uni = Universität

DSH = Deutsche Sporthochschule
A = Auswahlverfahren

LA GHRGe/G =

LA GyGe = Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen
LA BK = Lehramt an Berufskollegs

Uni DU-E

- Universitätsstudiengänge ohne 
Lehrämter -

Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahr-
gangsstufen der Gesamtschulen / Schwerpunkt Grundschule

55

73

29

Anlage 1
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  Zulassungszahlen für örtliche Zulassungsbeschränkungen Anlage 3

 - Universitätsstudiengänge -

TH Uni Uni Uni Uni Uni DSH Uni Uni Uni Uni Uni
Studiengang AC BI BO BN DO D K K MS PB SI W

 - Universitätsstudiengänge ohne 
Lehrämter -

Afrikanistik,
Magister-Hauptfach 65
Magister-Nebenfach 90

Ägyptologie,
Magister-Hauptfach 10
Magister-Nebenfach 34

Allgemeine Sprachwissenschaft,
Magister-Hauptfach 10 6
Magister-Nebenfach 20 8

Bachelor - 1. oder 2. Fach 33
Angewandte Literatur-/Kulturwissenschaft,

Bachelor 6
Angewandte Sprachwissenschaft,

Bachelor 7
Anglistik,

Magister-Hauptfach 32 24
Magister-Nebenfach 85 32
Bachelor - 1. oder 2. Fach 95

Archäologie,
Magister-Hauptfach 24
Magister-Nebenfach 48

Archäologische Wissenschaften,
Bachelor 1. oder 2. Fach 44

Biologie,
Master 32 13

Byzantinistik / Neugriechische Philologie,
Magister-Hauptfach 12
Magister-Nebenfach 34

Erziehungswissenschaft,
Bachelor 1. oder 2. Fach 72
Bachelor-Ergänzungsfach 219

Fennistik,
Magister-Hauptfach 4
Magister-Nebenfach 15

Geographie, 
Magister-Hauptfach 11
Magister-Nebenfach 19

Germanistik,
Magister-Hauptfach 164 64 15
Magister-Nebenfach 247 71 27
Bachelor-Kernfach 34
Bachelor-Ergänzungsfach 11
Bachelor - 1. oder 2. Fach 181
Master 12

Geschichte,
Magister-Hauptfach 49 88
Magister-Nebenfach 157 199
Bachelor - 1. oder 2. Fach 216

Gesundheitsökonomie,
Diplom    20

Griechische Philologie,
Magister-Hauptfach 1
Magister-Nebenfach 7

Indologie,
Magister-Hauptfach 11
Magister-Nebenfach 40

Informationsverarbeitung, 
Magister-Hauptfach 7
Magister-Nebenfach 11

Islamwissenschaft,
Magister-Hauptfach 17
Magister-Nebenfach 43

Japanologie,
Magister-Hauptfach 16
Magister-Nebenfach 22

Judaistik,
Magister-Hauptfach 19
Magister-Nebenfach 34

Katholische Theologie,
Magister-Hauptfach 2
Magister-Nebenfach 23

Klassische Archäologie,
Magister-Hauptfach 6
Magister-Nebenfach 14

Klassische Literaturwissenschaft,
Magister-Nebenfach 27

Kommunikationswissenschaft,
Magister-Hauptfach
Magister-Nebenfach 27

Kunstgeschichte,
Bachelor - 1. oder 2. Fach 37

Lateinische Philologie,
Magister-Hauptfach 2
Magister-Nebenfach 10

Medizin-Management,
Master

Mittellateinische Philologie,
Magister-Hauptfach 2
Magister-Nebenfach 7

Musikwissenschaft,
Magister-Hauptfach 37
Magister-Nebenfach 58

Magister-Hauptfach 9
Magister-Nebenfach 42

2

Niederländische Philologie / Niederlandestudien,

Uni 
DU-E

45
31

Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft,

15

22
4

38

Anlage 3
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TH Uni Uni Uni Uni Uni DSH Uni Uni Uni Uni Uni
Studiengang AC BI BO BN DO D K K MS PB SI W

Uni 
DU-E

Magister-Hauptfach 17
Magister-Nebenfach 30

Orientalistik/Islamwissenschaft,
Magister-Hauptfach 1
Magister-Nebenfach 6

Pädagogik, 
Magister-Hauptfach 16
Magister-Nebenfach 25

Magister-Nebenfach 8
Philosophie,

Magister-Hauptfach 27 6
Magister-Nebenfach 147 65

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft,
Bachelor - 1. oder 2. Fach 32

Politikwissenschaft,
Bachelor - 1. oder 2. Fach 32

Regionalwiss. Lateinamerika,
Diplom 47

Regionalwiss. Ostasien/China
Diplom 25

Religionswissenschaft,
Magister-Hauptfach 11
Magister-Nebenfach 21

Romanistik,
Magister-Hauptfach 32 45
Magister-Nebenfach 61 110

Sinologie,
Magister-Hauptfach 5
Magister-Nebenfach 8

Skandinavistik,
Magister-Hauptfach 24
Magister-Nebenfach 52

Slavistik,
Magister-Hauptfach 26
Magister-Nebenfach 100

Soziale Arbeit, Beratung und Management,
Bachelor
Master

Sozialpädagogik und Sozialarbeit,
Diplom I  55

Sozialpsychologie und -anthropologie, 
Bachelor - 1. oder 2. Fach 33

Sozialwissenschaften, 
Diplom 33 47

   Politologie,
Bachelor-Ergänzungsfach
Magister-Hauptfach 55 11
Magister-Nebenfach 52 9

   Soziologie,
Bachelor - 1. oder 2. Fach 32
Magister-Hauptfach 11
Magister-Nebenfach 14

Sportwissenschaft,
Bachelor 57

Systems Engineering, 
Master

Theaterwissenschaft, 
Master 3
Master 1. oder 2. Fach 9

Ur- und Frühgeschichte,
Magister-Hauptfach 26
Magister-Nebenfach 80

Vergleichende Literaturwissenschaft,
Magister-Hauptfach 25
Magister-Nebenfach 41

Volkswirtschaft,
Diplom 163 53
Magister-Nebenfach 103

Volkswirtschaft sozialwiss. Richtung,
Diplom 24

Volkswirtschaftslehre, 
Bachelor 55
Master

Wirtschaft und Politik Ostasiens, 
Bachelor 37

Wirtschaftsingenieurwesen,
Master

Wirtschaftspädagogik,
Diplom 27

Wirtschaftswissenschaften,
Diplom 227
Bachelor - 1. oder 2. Fach 26
Bachelor-Kernfach 66

 - Zusatzstudiengänge -
Medien- und Informationstechnnologien in
Erziehung, Bildung und Unterricht 30

 - Lehramtsstudiengänge nach  -

   für das Lehramt GyGe
Deutsch 91 6
Englisch 107 11
Französisch 37
Geographie 40
Geschichte 95
Griechisch 4
Italienisch 16
Katholische Religionslehre 58
Latein 42
Niederländisch 18
Pädagogik 16

9

38

24

Papyrologie, Epigraphik und Numismatik der Antike,

Niederländische Philologie/Niederländisch,

50

2

19

25

73

31

26

Lehramtsprüfungsordnung - 

105

47
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TH Uni Uni Uni Uni Uni DSH Uni Uni Uni Uni Uni
Studiengang AC BI BO BN DO D K K MS PB SI W

Uni 
DU-E

Philosophie 47
Russisch 44
Sozialwissenschaften 14
Spanisch 50
Sport               41
   für das Lehramt BK
Deutsch 1
Englisch 1 2
Katholische Religionslehre 2
Sport               5
Wirtschaftslehre/Politik
Wirtschaftswissenschaft 11 25
   für das Lehramt GHRGe/HRGe
Biologie 29
Chemie 9
Deutsch 32 4
Englisch 45 6
Französisch 6
Evangelische Religionslehre 18
Geographie 32
Geschichte 44
Katholische Religionslehre 22
Kunst 14
Mathematik 17
Musik 27
Niederländisch 10
Philosophie 25
Physik 12
Sozialwissenschaften 19
Sport               6
Textilgestaltung 35
   für das Lehramt GHRGe/G
Englisch 30 7

Lehramtsstudiengänge im Modellversuch 

zur gestuften Lehrerausbildung

Master of Education für das Lehramt GHRGe
Germanistik 12

Master of Education für das Lehramt GHRGe/
Sonderpädagogik

Germanistik 2
Sonderpädagogik 27

Master of Education für das Lehramt
 GyGe - 1 Fach
Germanistik 2
Pädagogik 15

Bachelor GHRGe / G
Deutsch 35
Lernbereich Gesellschaftswissenschaften 21
Mathematik 21
Musik 5
Religionslehre, evangelisch 20
Religionslehre, katholisch 31
Sport 7

Bachelor GHRGe / HRGe
Chemie 9
Deutsch 16
Englisch 13
Französisch 4
Geschichte 20
Mathematik 10
Musik 19
Niederländisch 5
Physik 9
Religionslehre, evangelisch 26
Religionslehre, katholisch 41
Sport 8
Technik 18

Bachelor (U) - 2 HF
British and American Studies (Angl.) 43
Chemie 11
Deutsch 72
Französisch 22
Geschichte 53
Griechisch 2
Italienisch 12
Latein 17
Niederländisch 9
Philosophie 36
Physik 40
Religionslehre, evangelisch 55
Religionslehre, katholisch 69
Spanisch 26
Sport 45

Abkürzungen: TH = Technische Hochschule
Uni = Universität

DSH = Deutsche Sporthochschule

LA GHRGe/G = Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen der 
Gesamtschulen / Studienschwerpunkt Grundschule 

LA GHRGe/HRGe = Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen der 
Gesamtschulen / Studienschwerpunkt Haupt-, Real- und Gesamtschule

LA GyGe = Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen

LA BK = Lehramt an Berufskollegs

17

18

8

23

19
27

35

7

40

8
15

44
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2125
Verordnung 

über die Ausbildung und Prüfung zur 
„staatlich geprüften Lebensmittelchemikerin“ 

und zum 
„staatlich geprüften Lebensmittelchemiker“ 

(APVOLChem NRW)
Vom 12. Dezember 2005

Aufgrund des § 4 des Gesetzes über die Berufsbezeich-
nung „Lebensmittelchemiker“ vom 7. März 1978 (GV.
NRW. S. 88), zuletzt geändert durch Artikel 79 des Zwei-
ten Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW.
S. 274), wird im Einvernehmen mit dem Ministerium für
Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie
verordnet:

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Gliederung der Ausbildung und Prüfung

§ 2 Universitätsstudium

§ 3 Berufspraktische Ausbildung

Abschnitt 2 
Allgemeine Prüfungsvorschriften

§ 4 Einrichtung von Prüfungsausschüssen

§ 5 Prüfungsausschüsse

§ 6 Zuständiger Prüfungsausschuss

§ 7 Prüfungstermine

§ 8 Zulassung zu den Prüfungen

§ 9 Mündliche Prüfungen

§ 10 Wissenschaftliche Abschlussarbeit

§ 11 Bewertung der Prüfungsleistungen

§ 12 Bestehen von Prüfungen

§ 13 Gesamtnoten

§ 14 Versäumnis, Rücktritt

§ 15 Täuschung, Ordnungsverstöße

§ 16 Wiederholung, Freiversuch

§ 17 Zeugnis, Erlaubnis, Akteneinsicht

Abschnitt 3 
Prüfungen

§ 18 Staatliche Zwischenprüfung

§ 19 Erste Staatsprüfung

§ 20 Zweite Staatsprüfung

Abschnitt 4 
Ergänzende Vorschriften, Übergangs- 

und Schlussbestimmungen

§ 21 Anrechnung von Prüfungen und Ausbildungszeiten

§ 22 Anerkennung von ausländischen Hochschul-
diplomen

§ 23 Zuständigkeiten

§ 24 In-Kraft-Treten, Übergangsregelung, 
Berichterstattung

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 

Gliederung der Ausbildung und Prüfung

(1) Die Ausbildung zur staatlich geprüften Lebens-
mittelchemikerin und zum staatlich geprüften Lebens-
mittelchemiker gliedert sich in 

1. ein Studium der Lebensmittelchemie an einer Uni-
versität mit einer Regelstudienzeit von neun Semes-
tern einschließlich der staatlichen Zwischenprüfung,

einer innerhalb von sechs Monaten anzufertigenden
wissenschaftlichen Abschlussarbeit und der Ersten
Staatsprüfung, 

2. eine berufspraktische Ausbildung von 12 Monaten
einschließlich der Zweiten Staatsprüfung. 

(2) Die Staatsprüfung der staatlich geprüften Lebens-
mittelchemikerinnen und staatlich geprüften Lebens-
mittelchemiker gliedert sich in drei Prüfungsabschnitte,
die in der Regel wie folgt abgelegt werden:

1. die staatliche Zwischenprüfung in der Regel am Ende
des vierten Semesters eines Studiums der Lebens-
mittelchemie,

2. die Erste Staatsprüfung in der Regel am Ende des
achten Semesters eines Studiums der Lebensmittel-
chemie bei bestandener staatlicher Zwischenprüfung
und der mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewerte-
ten Abschlussarbeit,

3. die Zweite Staatsprüfung am Ende der berufsprakti-
schen Ausbildung nach Absatz 1 Nr. 2 im Anschluss
an die bestandene Erste Staatsprüfung. 

§ 2 

Universitätsstudium

(1) Im Universitätsstudium werden die naturwissen-
schaftlichen Kenntnisse und Fähigkeiten unter Einbe-
ziehung der einschlägigen Rechtsgebiete für die Aus-
übung des Berufs der staatlich geprüften Lebensmittel-
chemikerin und des staatlich geprüften Lebensmittel-
chemikers vermittelt. Im Studium sollen die für die Be-
rufstätigkeit notwendigen gründlichen Fachkenntnisse
sowie die Fähigkeit erworben werden, die fachlichen Zu-
sammenhänge zu überblicken, wissenschaftlich zu arbei-
ten und wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden.

(2) Der zeitliche Gesamtumfang aller Lehrveranstal-
tungen des Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlbereichs be-
trägt 235 Semesterwochenstunden. Einzelheiten zum
Lehrangebot und zur Erbringung der in Anlage 1 Nrn. 1
und 2 aufgeführten Leistungsnachweise sind in der Stu-
dienordnung zu regeln.

(3) Das Universitätsstudium ist mit dem Bestehen der
Ersten Staatsprüfung abgeschlossen.

(4) Zum Nachweis von Studien- und Prüfungsleistun-
gen in der staatlichen Zwischenprüfung und der Ersten
Staatsprüfung soll ein Leistungspunktsystem geschaffen
werden, das auch die Übertragung erbrachter Leistun-
gen auf andere Studiengänge derselben oder einer ande-
ren Hochschule ermöglicht. 

§ 3 

Berufspraktische Ausbildung

(1) Die berufspraktische Ausbildung nach § 1 Abs. 1
Nr. 2 muss spätestens zwei Jahre nach dem Bestehen der
Ersten Staatsprüfung begonnen werden. Auf die Frist
von zwei Jahren werden nicht angerechnet:

a) Mutterschutz- und Elternzeiten,

b) Zeiten für eine Promotion im Gebiet der Chemie oder
einem anderen, in Anlage 3 genannten Fach,

c) Zeiten, die von der Praktikantin oder dem Praktikan-
ten nicht zu vertreten sind.

(2) In der berufspraktischen Ausbildung sollen die im
vorausgegangenen Studium erworbenen lebensmittel-
chemischen Kenntnisse und Fähigkeiten sowie die er-
lernten Methoden angewendet werden. Außerdem sollen
diese Kenntnisse und Fähigkeiten vertieft sowie zusätz-
liche Kenntnisse vermittelt werden. Zur Ausbildung ge-
hören sämtliche lebensmittelchemischen und lebens-
mittelrechtlichen Aufgaben im Rahmen der amtlichen
Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften über Lebens-
mittel, kosmetische Mittel, Bedarfsgegenstände sowie
Tabakerzeugnisse (amtliche Lebensmittelkontrolle). Die
Ausbildung umfasst in diesem Abschnitt folgende Aus-
bildungsbereiche:

1. Lebensmittel sowie Lebensmittelzusatzstoffe,

2. kosmetische Mittel und Bedarfsgegenstände, und ge-
gebenenfalls
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3. – soweit möglich – Trink-, Brauch- und Abwasser,
Tabakerzeugnisse und Futtermittel.

(3) Für die Zeit der berufspraktischen Ausbildung
sind die Praktikantinnen und Praktikanten beim Chemi-
schen Landes- und Staatlichen Veterinäruntersuchungs-
amt angestellt. Dieses Amt erstellt einen Ausbildungs-
rahmenplan und weist die Praktikantinnen und Prakti-
kanten den darin enthaltenen Ausbildungsstellen zu.

(4) Soweit das Chemische Landes- und Staatliche Ve-
terinäruntersuchungsamt die berufspraktische Ausbil-
dung nicht selbst durchführt, kann es die Praktikantin-
nen und Praktikanten auf der Grundlage einer Ausbil-
dungsvereinbarung zuweisen

1. einer anderen Untersuchungseinrichtung, die in der
amtlichen Lebensmittelkontrolle von in Absatz 2
Satz 4 genannten Bereichen tätig ist,

2. drei Monate 

a) einem Betrieb der Lebensmittelwirtschaft,

b) einem Handelslabor,

c) einem Hochschullabor oder

d) einer sonstigen Forschungseinrichtung,

3. bis zu zwei Monate einer Lebensmittelüberwa-
chungsbehörde (Pflichtausbildungsstelle),

4. zwei Wochen dem Institut für öffentliche Verwaltung
zur Teilnahme am Verwaltungsseminar.

Darüber hinaus können für kürzere Zeiträume weitere
geeignete Ausbildungsstellen in die Ausbildung mit auf-
genommen werden (Hospitationen). Zur Sicherstellung
einer gleichwertigen Ausbildung schließt das Chemische
Landes- und Staatliche Veterinäruntersuchungsamt in
den Fällen des Satzes 1 Nrn. 1 bis 3 mit der jeweiligen
Ausbildungsstelle eine Vereinbarung über den Ausbil-
dungsort, die Ausbildungsinhalte und die Ausbildungs-
qualifikation der für die Ausbildung verantwortlichen
Person ab.

(5) Eine berufspraktische Ausbildung in einem zen-
tralen Institut des Sanitätsdienstes der Bundeswehr
wird in vollem Umfang auf die Ausbildungszeit ange-
rechnet.

(6) Die berufspraktische Ausbildung erfolgt nach
Maßgabe eines Ausbildungsplans, der von den Ausbil-
dungsstellen für ihren Bereich aufgestellt wird. Die Aus-
bildung wird in der Regel von einer staatlich geprüften
Lebensmittelchemikerin oder einem staatlich geprüften
Lebensmittelchemiker geleitet. Die Praktikantinnen und
Praktikanten haben ihre Arbeitskraft ganztägig zur Ver-
fügung zu stellen. Sie dürfen nicht zu Tätigkeiten heran-
gezogen werden, die ihre Ausbildung nicht fördern.

(7) Während der berufspraktischen Ausbildung ist ein
mindestens zwei Wochenstunden umfassendes Fachse-
minar zu besuchen. In dem Fachseminar sollen die wis-
senschaftlichen und verwaltungstechnischen Kenntnisse
bezüglich der Untersuchung und Beurteilung von Le-
bensmitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegen-
ständen, der Durchführung der amtlichen Lebensmittel-
kontrolle sowie der Qualitätssicherung in Laboratorien
und Betrieben vertieft und zusätzliche Kenntnisse in
diesen Bereichen vermittelt werden.

(8) Die berufspraktische Ausbildung kann insgesamt
bis zu 30 Arbeitstagen (Urlaub, Erkrankung, sonstige
Fehltage) unterbrochen werden. Bei längeren Unterbre-
chungszeiten entscheidet die oder der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses für die Zweite Staatsprüfung über
eine gegebenenfalls erforderliche, angemessene Verlän-
gerung der Ausbildung.

(9) Die Praktikantinnen und Praktikanten erhalten
von jeder Ausbildungsstelle nach Absatz 4 Nrn. 1 bis 3
eine Teilnahmebestätigung nach dem vom Ministerium
für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (Ministerium) durch Erlass bestimmten
Muster.

(10) Die berufspraktische Ausbildung ist mit dem Be-
stehen der Zweiten Staatsprüfung abgeschlossen.

Abschnitt 2 
Allgemeine Prüfungsvorschriften

§ 4 

Einrichtung von Prüfungsausschüssen

Das Ministerium bildet für die Vorbereitung und
Durchführung der Prüfungen und die durch diese Ver-
ordnung zugewiesenen Aufgaben je einen Prüfungsaus-
schuss für die Prüfungen der staatlichen Zwischenprü-
fung und der Ersten Staatsprüfung bei den Universitä-
ten, an denen ein Studium gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 ange-
boten wird. Für die Zweite Staatsprüfung bildet es einen
Prüfungsausschuss beim Chemischen Landes- und
Staatlichen Veterinäruntersuchungsamt.

§ 5 

Prüfungsausschüsse

(1) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse werden
vom Ministerium für die Dauer von vier Jahren wie folgt
bestellt:

1. als Vorsitzende oder Vorsitzenden

a) für die staatliche Zwischenprüfung eine Universi-
tätsprofessorin oder einen Universitätsprofessor,
die oder der eines der in Anlage 2 Nrn. 1 bis 3 ge-
nannten Fächer prüft,

b) für die Erste Staatsprüfung eine Universitätspro-
fessorin oder einen Universitätsprofessor der Le-
bensmittelchemie,

c) für die Zweite Staatsprüfung eine staatlich ge-
prüfte Lebensmittelchemikerin oder einen staat-
lich geprüften Lebensmittelchemiker aus dem
Landesdienst;

2. als weitere Mitglieder

a) für die staatliche Zwischenprüfung und die Erste
Staatsprüfung jeweils vier Personen, die als Hoch-
schulprofessorinnen oder -professoren, Hoch-
schul- und Privatdozentinnen oder -dozenten in
den Fächern, die Gegenstand der Prüfungen sind,
lehren sowie diejenigen wissenschaftlichen Mitar-
beiterinnen oder Mitarbeiter, die nach § 95 Abs. 1
des Hochschulgesetzes prüfungsberechtigt sind,

b) für die Zweite Staatsprüfung zwei Personen, die
staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerinnen oder
staatlich geprüfte Lebensmittelchemiker im Lan-
desdienst sind.

(2) Das Ministerium bestellt außerdem für die Dauer
von vier Jahren

1. für jeden Prüfungsausschuss ein stellvertretendes
Mitglied, das die Vorsitzende oder den Vorsitzenden
bei der Prüfungstätigkeit vertritt, und

2. für jedes weitere Mitglied des Prüfungsausschusses
mindestens ein stellvertretendes Mitglied.

Die oder der stellvertretende Vorsitzende sowie die wei-
teren stellvertretenden Mitglieder haben die gleichen
Voraussetzungen zu erfüllen wie die entsprechenden or-
dentlichen Mitglieder des jeweiligen Prüfungsausschus-
ses.

(3) Für die Bestellungen durch das Ministerium unter-
breiten Vorschläge

a) die Universitäten jeweils für die Mitglieder der Prü-
fungsausschüsse für die staatliche Zwischenprüfung
und die Erste Staatsprüfung,

b) das Chemische Landes- und Staatliche Veterinär-
untersuchungsamt für die Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses für die Zweite Staatsprüfung.

(4) Die Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse organi-
sieren die Prüfungen, bestimmen die Prüfungstermine
sowie den Prüfungsort und treffen alle mit den Prüfun-
gen im Zusammenhang stehenden Entscheidungen, so-
weit nicht durch Rechtsvorschrift Abweichendes be-
stimmt ist.

(5) Die Prüfungsausschüsse sind mit dem Vorsitz oder
dessen Stellvertretung und mindestens zwei weiteren
Mitgliedern beschlussfähig. Beschlüsse werden mit
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Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit gibt
die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag.

(6) Die Mitglieder der jeweiligen Prüfungsausschüsse
dürfen bei den mündlichen Prüfungen der jeweiligen
Prüfungen anwesend sein.

(7) Das Ministerium übt die Aufsicht über die Prü-
fungsausschüsse aus.

§ 6 

Zuständiger Prüfungsausschuss

(1) Die staatliche Zwischenprüfung und die Erste
Staatsprüfung sind vor den Prüfungsausschüssen bei der
Hochschule abzulegen, an der die Prüfungsbewerberin
oder der Prüfungsbewerber zum Zeitpunkt der Meldung
zur Prüfung Lebensmittelchemie studiert oder zuletzt
studiert hat.

(2) Die Zweite Staatsprüfung kann vor jedem dafür in
einem deutschen Bundesland eingerichteten, entspre-
chenden Prüfungsausschuss abgelegt werden.

(3) Wiederholungsprüfungen sind vor dem Prüfungs-
ausschuss abzulegen, bei dem die Prüfung oder das Prü-
fungsfach nicht bestanden worden ist.

(4) Die Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse können
in begründeten Fällen im gegenseitigen Einvernehmen
Ausnahmen von den Absätzen 1 und 3 zulassen und an-
ordnen.

§ 7 

Prüfungstermine

(1) Die mündlichen Prüfungen der staatlichen
Zwischenprüfung und der Ersten Staatsprüfung sollen
zweimal jährlich stattfinden. Die praktischen Prüfungen
der Zweiten Staatsprüfung sollen in der Regel im zwölf-
ten Monat der berufspraktischen Ausbildung stattfinden
und die mündliche Prüfung spätestens zwei Monate da-
nach.

(2) Die oder der Vorsitzende des jeweiligen Prüfungs-
ausschusses setzt den Prüfungstermin fest und lädt die
Prüflinge bis spätestens 14 Tage vor diesem Termin. In
der Ladung sind in der Regel die Prüferinnen und Prüfer
zu benennen.

§ 8 

Zulassung zu den Prüfungen

(1) Der Antrag auf Zulassung zu den einzelnen Prü-
fungen ist schriftlich bei der oder dem Vorsitzenden des
jeweiligen Prüfungsausschusses zu stellen, und zwar

1. für die staatliche Zwischenprüfung und die Erste
Staatsprüfung spätestens zum Ende der Vorlesungs-
zeit eines Semesters; die Fristen für die Antragstel-
lung sind rechtzeitig an den Universitäten bekannt zu
geben;

2. für die Zweite Staatsprüfung spätestens zwei Monate
vor Ende der praktischen Ausbildung.

(2) Dem Antrag sind beizufügen:

1. für die staatliche Zwischenprüfung und die Erste
Staatsprüfung das Zeugnis der allgemeinen Hoch-
schulreife, einer einschlägigen fachgebundenen
Hochschulreife oder eine durch Rechtsvorschrift oder
von der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwer-
tig anerkannte Hochschulzugangsberechtigung,

2. eine Erklärung, ob bereits Prüfungen oder Prüfungs-
teile im Studiengang Lebensmittelchemie oder Phar-
mazie oder eine Diplomvorprüfung, Diplomprüfung
in den Studiengängen Chemie oder Biochemie oder
die Bachelorprüfung in einem fachlich verwandten
Studiengang endgültig nicht bestanden wurden, ein
Prüfungsverfahren anhängig oder der Prüfungsan-
spruch erloschen ist (§ 16 Abs. 4),

3. für die Erste und Zweite Staatsprüfung das Zeugnis
der jeweils vorangegangenen Prüfung, gegebenenfalls
der Nachweis der Befreiung gemäß § 21 Abs. 1 oder 2,

4. für die Zweite Staatsprüfung eine Erklärung, ob be-
reits Prüfungen oder Prüfungsteile der Zweiten
Staatsprüfung endgültig nicht bestanden wurden, ein
Prüfungsverfahren an anderer Stelle beantragt oder
anhängig oder der Prüfungsanspruch erloschen ist
(§ 16 Abs. 4),

5. die nach Anlage 1 für die jeweilige Prüfung erforder-
lichen Leistungsnachweise.

Ist es der Antrag stellenden Person nicht möglich, diese
Nachweise in der vorgeschriebenen Weise oder fristge-
recht beizufügen, kann die oder der Vorsitzende des je-
weiligen Prüfungsausschusses gestatten, die Nachweise
auf andere Art zu führen oder sie innerhalb einer festge-
setzten Frist nachzureichen.

(3) Über die Zulassung entscheidet die oder der Vor-
sitzende des jeweiligen Prüfungsausschusses. Die Zulas-
sung ist zu versagen, wenn

a) die nach Absatz 2 vorgeschriebenen Nachweise und
Erklärungen unvollständig sind, nicht anderweitig
geführt oder nicht fristgerecht nachgereicht werden,

b) eine Prüfung im Studiengang Lebensmittelchemie
endgültig nicht bestanden ist oder als endgültig nicht
bestanden gilt,

c) eine Diplomvorprüfung, Diplomprüfung oder eine
Prüfung in den Studiengängen Chemie, Pharmazie
oder Biochemie oder die Bachelorprüfung in einem
fachlich verwandten Studiengang endgültig nicht be-
standen ist,

d) der Prüfungsanspruch erloschen ist (§ 16 Abs. 4).

(4) Die Zulassung kann darüber hinaus versagt wer-
den, wenn der Antrag nach Absatz 1 nicht fristgerecht
gestellt wird oder sich die Antrag stellende Person in
einem der in Absatz 3 Buchstabe b) oder c) genannten
Studiengänge in einem Prüfungsverfahren befindet.

(5) Menschen mit Behinderungen sind – unabhängig
von der Zuerkennung einer Schwerbehinderung – bei
Leistungsnachweisen und für die Teilnahme an Prüfun-
gen ihrer Behinderung angemessene Erleichterungen zu
gewähren. Art und Umfang der Erleichterungen sind
rechtzeitig mit den behinderten Menschen zu erörtern.
Die Erleichterungen dürfen nicht dazu führen, dass die
Anforderungen herabgesetzt werden.

§ 9 

Mündliche Prüfungen

(1) In den mündlichen Prüfungen soll nachgewiesen
werden, dass die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes
erkannt und spezielle Fragestellungen in diese Zu-
sammenhänge eingeordnet werden können. Ferner soll
festgestellt werden, ob ein breites Grundlagenwissen
vorhanden ist.

(2) Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Studierende
der Lebensmittelchemie mit bestandener staatlicher
Zwischenprüfung können von den Prüfenden nach Maß-
gabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen
werden, soweit der Prüfling nicht widerspricht. Die Zu-
lassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Be-
kanntgabe der Prüfungsergebnisse.

(3) Mündliche Prüfungen werden vor einer Prüferin
oder einem Prüfer in Gegenwart einer oder eines Beisit-
zenden in der Regel als Einzelprüfung abgelegt. Prüfe-
rinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer
werden von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses bestimmt. Wird die mündliche Prüfung als
Gruppenprüfung abgelegt, sollen nicht mehr als drei
Prüflinge gleichzeitig geprüft werden.

(4) Über den Prüfungshergang ist durch die jeweiligen
Beisitzenden eine Niederschrift zu fertigen, in der fest-
gestellt werden

1. die Prüfenden, Datum und Dauer sowie die wesent-
lichen Gegenstände der mündlichen Prüfung,

2. die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen mit
Note und Notenwert.

Die Niederschrift ist von den jeweiligen Prüfenden und
der oder dem Beisitzenden zu unterschreiben.
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(5) Das Ergebnis der mündlichen Prüfungen ist den
Prüflingen jeweils im Anschluss an die Prüfungen be-
kannt zu geben.

§ 10 

Wissenschaftliche Abschlussarbeit

(1) Mit der Abschlussarbeit soll die Fähigkeit nachge-
wiesen werden, innerhalb einer vorgegebenen Frist
selbstständig eine in der Regel experimentelle Aufgabe
aus einem der Gebiete, die Gegenstand der mündlichen
Prüfung sind, mit wissenschaftlichen Methoden erfolg-
reich zu bearbeiten. Alle Arbeiten und Ergebnisse sind
in einem angemessenen schriftlichen Bericht zu be-
schreiben.

(2) Die Abschlussarbeit wird nach der staatlichen
Zwischenprüfung durchgeführt und ist Teil der Ersten
Staatsprüfung. Das Thema der Abschlussarbeit wird von
der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses für
die Erste Staatsprüfung ausgegeben und von dieser oder
von diesem oder von einer Person mit der in § 5 Abs. 1
und 2 genannten Prüferqualifikation betreut.

(3) Sofern die Abschlussarbeit außerhalb der Hoch-
schule oder nicht im Kernfach Lebensmittelchemie
durchgeführt werden soll, bedarf dies der Zustimmung
der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses für
die Erste Staatsprüfung.

(4) Die Frist zur Anfertigung der Abschlussarbeit be-
trägt sechs Monate. Im Einzelfall kann auf begründeten
Antrag die vorgeschriebene Bearbeitungszeit durch die
Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses um drei Monate verlängert werden. Eine Rück-
gabe des Themas ist ausgeschlossen.

(5) Die Abschlussarbeit ist fristgemäß in doppelter
Ausfertigung bei der oder dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses für die Erste Staatsprüfung abzuge-
ben. Der Zeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Wird die
Abschlussarbeit nicht fristgerecht abgeliefert, gilt sie als
mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Bei der Abgabe
ist vom Prüfling schriftlich zu versichern, dass die Ar-
beit selbstständig verfasst worden ist und keine anderen
als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt
worden sind.

(6) Die Abschlussarbeit wird von der betreuenden
Person nach Absatz 2 Satz 2 und unabhängig davon von
einer oder einem weiteren Prüfenden innerhalb einer
Frist von sechs Wochen nach Abgabe der Arbeit bewer-
tet. Eine dieser Personen muss eine Hochschulprofesso-
rin oder ein Hochschulprofessor sein. Die oder der zwei-
te Prüfende wird von der oder dem Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses für die Erste Staatsprüfung be-
stimmt.

§ 11 

Bewertung der Prüfungsleistungen

(1) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind
folgende Noten zu verwenden:

1. sehr gut (1) für eine hervorragende Leistung,

2. gut (2) für eine Leistung, die erheblich über den
durchschnittlichen Anforderungen liegt,

3. befriedigend (3) für eine Leistung, die durchschnitt-
lichen Anforderungen entspricht,

4. ausreichend (4) für eine Leistung, die trotz ihrer
Mängel noch den Anforderungen entspricht,

5. nicht ausreichend (5) für eine Leistung, die wegen er-
heblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr ent-
spricht.

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen
können die Notenwerte um 0,3 erhöht oder verringert
werden; die Notenwerte 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 dürfen nicht
vergeben werden.

(2) Die Noten für die in der mündlichen Prüfung er-
brachten Leistungen werden von den jeweiligen Prüfen-
den nach Anhörung der Beisitzenden festgelegt. Wissen-
schaftliche Abschlussarbeiten sowie die drei Prüfungs-
aufgaben der Zweiten Staatsprüfung werden von jeweils
zwei Prüfenden unabhängig voneinander bewertet; die

Bewertungen sind schriftlich zu begründen. Weichen die
Einzelnoten in der Differenz um mehr als 1,0 voneinan-
der ab und einigen sich die Prüfenden nicht, wird die
Note vom Prüfungsausschuss nach Anhörung der Prü-
fenden festgesetzt.

(3) Beim Errechnen der Durchschnittsnote wird nur
die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksich-
tigt und nicht gerundet. Die Note lautet bei einem No-
tenwert

bis 1,5 = sehr gut,

über 1,5 bis 2,5 = gut,

über 2,5 bis 3,5 = befriedigend,

über 3,5 bis 4,0 = ausreichend,

über 4,0 = nicht ausreichend.

§ 12 

Bestehen von Prüfungen

(1) Eine Prüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungs-
leistungen mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet
sind. Wird die Prüfungsleistung von mehreren Prüfenden
bewertet, errechnet sich die Note aus dem Durchschnitt
der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten.

(2) Ist eine Prüfung nicht bestanden oder gilt sie als
nicht bestanden, so erteilt die oder der Vorsitzende des
jeweiligen Prüfungsausschusses dem Prüfling hierüber
mit Rechtsbehelfsbelehrung einen schriftlichen Be-
scheid, der auch darüber Auskunft gibt, ob, in welchem
Umfang und innerhalb welcher Frist eine Wiederholung
erfolgen kann.

§ 13 

Gesamtnoten

(1) Die Gesamtnote der staatlichen Zwischenprüfung
errechnet sich aus dem Durchschnitt der Noten in den
Prüfungsfächern der Anlage 2.

(2) Die Gesamtnote der Ersten Staatsprüfung errech-
net sich aus dem Durchschnitt der Noten in den Prü-
fungsfächern nach Anlage 3 und der wissenschaftlichen
Abschlussarbeit, wobei die Note im Prüfungsfach nach
Anlage 3 Nr. 1 und die Note der wissenschaftlichen Ab-
schlussarbeit jeweils doppelt gewichtet werden.

(3) Die Gesamtnote für die Zweite Staatsprüfung er-
gibt sich aus dem Durchschnitt der Noten für die drei
Prüfungsaufgaben und für die mündliche Prüfung nach
Anlage 4.

(4) Die Gesamtnote der Staatsprüfung ergibt sich aus
dem Durchschnitt der Noten der Ersten und Zweiten
Staatsprüfung und wird im Zeugnis über die Zweite
Staatsprüfung aufgenommen.

(5) Für die Bildung von Durchschnittsnoten nach den
Absätzen 1 bis 4 gilt § 11 Abs. 3 Satz 1 entsprechend.

(6) Nach Abschluss jeder Prüfung wird dem Prüfling
das Ergebnis mitgeteilt.

§ 14 

Versäumnis, Rücktritt

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet, wenn der Prüfling ohne triftige
Gründe einen Prüfungstermin versäumt oder ohne trifti-
ge Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt,
wenn eine schriftliche Prüfungsleistung oder die wissen-
schaftliche Abschlussarbeit nicht innerhalb der vorgege-
benen Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt geltend
gemachten Gründe sind der oder dem Vorsitzenden des
jeweiligen Prüfungsausschusses unverzüglich schriftlich
anzuzeigen und glaubhaft zu machen. Bei Krankheit des
Prüflings ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Im Zwei-
felsfall kann die Vorlage einer amtlichen Bescheinigung
der unteren Gesundheitsbehörde verlangt werden. Wer-
den die Gründe anerkannt, wird ein neuer Termin anbe-
raumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind
in diesem Fall anzurechnen.
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(3) Die Anerkennung eines triftigen Grundes ist ausge-
schlossen, wenn der Prüfling in Kenntnis oder fahrlässi-
ger Unkenntnis dieses Grundes sich einer Prüfung
unterzogen hat und insbesondere bei Anhaltspunkten
für eine gesundheitliche Beeinträchtigung nicht unver-
züglich eine Klärung herbeigeführt hat.

§ 15 

Täuschung, Ordnungsverstöße

(1) Versucht ein Prüfling, das Ergebnis seiner Prü-
fungsleistungen durch Täuschung oder Benutzung nicht
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betref-
fende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0)
bewertet.

(2) Stört ein Prüfling den ordnungsgemäßen Ablauf
der Prüfung, kann er von den jeweiligen Prüfenden oder
Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der betreffen-
den Prüfung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt
die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann
der Prüfungsausschuss einen Prüfling vom Erbringen
weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.

§ 16 

Wiederholung, Freiversuch

(1) Jede nicht bestandene oder als nicht bestanden gel-
tende Prüfungsleistung, einschließlich der wissenschaft-
lichen Abschlussarbeit (§ 10), kann einmal wiederholt
werden.

(2) Auf Antrag des Prüflings können einzelne Prü-
fungsteile der staatlichen Zwischenprüfung einmal
wiederholt werden, wenn sie vor Beginn des fünften Se-
mesters abgelegt wurden. Entsprechendes gilt für die Er-
ste Staatsprüfung, wenn die Prüfungen vor Beginn des
neunten Semesters abgelegt wurden. In diesem Fall gilt
für die Prüfungsleistung die bessere Note. Eine nicht be-
standene Wiederholungsprüfung nach Satz 1 und 2 wird
nicht gewertet (Freiversuch).

(3) Die in Absatz 2 genannten Semesterzeiten verlän-
gern sich um die Zeiten eines einschlägigen Studiums an
einer ausländischen vergleichbaren Hochschule bis zu
drei Semestern, darüber hinaus um die Zeiten einer Tä-
tigkeit in Gremien der Hochschule nach § 93 Abs. 4 des
Hochschulgesetzes bis zu zwei Semestern sowie Semes-
ter, in denen der Prüfling aus zwingenden Gründen, die
er nicht zu vertreten hat, am Studium gehindert und
deshalb beurlaubt war.

(4) Der Prüfling wird von der oder dem Vorsitzenden
des jeweiligen Prüfungsausschusses zur Wiederholungs-
prüfung geladen. Die Wiederholungsprüfung kann frü-
hestens zwei Monate nach der nicht bestandenen Prü-
fung abgelegt werden. Die mündlichen Prüfungen der
staatlichen Zwischenprüfung und der Ersten Staatsprü-
fung müssen spätestens im Rahmen der Prüfungstermine
des der jeweiligen Prüfung folgenden Semesters abgelegt
werden, im Übrigen muss die Wiederholung einer Prü-
fung spätestens nach zwölf Monaten erfolgt sein. Werden
die in Satz 3 genannten Fristen überschritten, so erlischt
der Prüfungsanspruch, es sei denn, der Prüfling hat die
Fristüberschreitung nicht zu vertreten. § 18 Abs. 4 bleibt
unberührt.

(5) Auf die Wiederholungsmöglichkeiten nach den Ab-
sätzen 1 und 2 werden nicht bestandene Prüfungen in
den Studiengängen Lebensmittelchemie, Chemie, Phar-
mazie oder Biochemie an deutschen Hochschulen ange-
rechnet.

§ 17 

Zeugnis, Erlaubnis, Akteneinsicht

(1) Über das Bestehen jeder Prüfung wird von der
oder dem Vorsitzenden des jeweiligen Prüfungsausschus-
ses innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach der
letzten Prüfung ein Zeugnis ausgestellt, das außer der
Gesamtnote der Prüfung noch folgende Angaben enthält:

a) für die staatliche Zwischenprüfung, die Erste und die
Zweite Staatsprüfung die in den jeweiligen Prüfun-
gen gemäß Anlagen 2 bis 4 erzielten Einzelnoten je-
weils mit den Notenwerten;

b) für die Erste Staatsprüfung zusätzlich die Note der
wissenschaftlichen Abschlussarbeit mit Notenwert
und die Benennung der Einrichtung, an der die Ar-
beit betreut wurde, sowie die betreuende Person;

c) für die Zweite Staatsprüfung die Gesamtnote der
Staatsprüfung nach §13 Abs. 4 mit Notenwert.

(2) Nach Bestehen der Zweiten Staatsprüfung wird
dem Prüfling auf Antrag die Erlaubnis zum Führen der
Berufsbezeichnung „staatlich geprüfte Lebensmittelche-
mikerin“ oder „staatlich geprüfter Lebensmittelchemi-
ker“ von der Bezirksregierung erteilt.

(3) Zeugnisse nach Absatz 1 und Erlaubnisurkunden
nach Absatz 2 werden nach vom Ministerium durch Er-
lass bestimmten Mustern erstellt.

(4) Hat der Prüfling einen Prüfungsteil oder die Prü-
fung insgesamt endgültig nicht bestanden, wird ihm auf
Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nach-
weise eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die
erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie
die noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und er-
kennen lässt, dass der Prüfungsteil oder die Prüfung ins-
gesamt nicht bestanden ist.

(5) Innerhalb eines Jahres nach Abschluss jeder Prü-
fung wird dem Prüfling auf schriftlichen Antrag Ein-
sicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf
bezogenen Bewertungen der Prüfenden und in die
Niederschriften der mündlichen Prüfungen gewährt.

Abschnitt 3 
Prüfungen

§ 18 

Staatliche Zwischenprüfung

(1) Die staatliche Zwischenprüfung dient der Feststel-
lung, ob der Prüfling die im Grundstudium vermittelten
inhaltlichen und methodischen Grundlagen des Studien-
ganges Lebensmittelchemie beherrscht und eine syste-
matische Orientierung erworben hat. Sie umfasst münd-
liche Prüfungen in den fünf Fächern der Anlage 2.

(2) Die mündliche Prüfung dauert in jedem Fach in
der Regel 30 Minuten. Mit Ausnahme der Regelungen in
§ 16 Abs. 2 und § 18 Abs. 3 sollen die mündlichen Prü-
fungen innerhalb von vier Wochen abgeschlossen sein.

(3) Die mündlichen Prüfungen in den Fächern der An-
lage 2 können studienbegleitend vor dem in § 1 Abs. 2
genannten Zeitpunkt abgelegt werden, soweit die für
diese Prüfungen nach Anlage 1 Nr. 1 vorgesehenen Leis-
tungsnachweise erbracht worden sind; es gelten die in
den Studienordnungen der einzelnen Hochschulen fest-
gelegten Regelungen.

(4) Ist die staatliche Zwischenprüfung einschließlich
etwaiger Wiederholungen nicht bis zum Ende des sech-
sten Semesters bestanden, erlischt der Prüfungsan-
spruch, es sei denn, der Prüfling hat die Fristüberschrei-
tung nicht zu vertreten; hierüber entscheidet der jeweili-
ge Prüfungsausschuss für die staatliche Zwischenprü-
fung bzw. für die Erste Staatsprüfung auf schriftlichen
Antrag.

§ 19 

Erste Staatsprüfung

(1) In der Ersten Staatsprüfung soll der Prüfling
nachweisen, dass er wissenschaftliche Kenntnisse auf
den Gebieten der Lebensmittelchemie, der Technologie
von Lebensmitteln, des Wassers, der kosmetischen
Mittel, der Bedarfsgegenstände, der Tabakerzeugnisse
sowie der Futtermittel und den mit Lebensmitteln zu-
sammenhängenden Gebieten der Biochemie, der Ernäh-
rungswissenschaft und der Mikrobiologie sowie der che-
mischen Toxikologie und der Umweltanalytik besitzt.
Die Prüfung soll zeigen, ob der Prüfling fähig ist, in sei-
nen künftigen beruflichen Tätigkeitsfeldern die fach-
lichen Zusammenhänge bei Lebensmitteln, kosmetischen
Mitteln, Bedarfsgegenständen und Tabakerzeugnissen
sowie bei Futtermitteln selbstständig wissenschaftlich
zu erarbeiten.
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(2) Die Erste Staatsprüfung umfasst die wissenschaft-
liche Abschlussarbeit und die mündliche Prüfung in den
fünf Prüfungsfächern der Anlage 3, sofern sie nicht be-
reits gemäß § 16 Abs. 2 bzw. § 19 Abs. 3 abgelegt wur-
den.

(3) Die mündlichen Prüfungen in den Fächern der An-
lage 3 können studienbegleitend vor dem in § 1 Abs. 2
genannten Zeitpunkt abgelegt werden, soweit die für
diese Prüfungen nach Anlage 1 Nr. 2 vorgesehenen Leis-
tungsnachweise erbracht worden sind; es gelten die in
den Studienordnungen der einzelnen Hochschulen fest-
gelegten Regelungen.

(4) Die mündliche Prüfung dauert im Prüfungsfach
gemäß Anlage 3 Nr. 1 in der Regel 30 Minuten und in den
anderen Prüfungsfächern in der Regel jeweils 20 Minu-
ten. Mit Ausnahme der Regelungen in § 16 Abs. 2 und
§ 19 Abs. 3 sollen die mündlichen Prüfungen innerhalb
von vier Wochen abgeschlossen sein.

§ 20 

Zweite Staatsprüfung

(1) In der Zweiten Staatsprüfung soll der Prüfling
nachweisen, dass er über umfassende Kenntnisse in der
amtlichen Lebensmittelkontrolle sowie Grundkenntnisse
in der amtlichen Futtermittelkontrolle verfügt und in
der Lage ist, die notwendigen Untersuchungen und Be-
urteilungen vorzunehmen sowie die entsprechenden
Maßnahmen zu veranlassen. Bis zur Zweiten Staatsprü-
fung sind die nach Anlage 1 Nr. 3 vorgesehenen Leis-
tungsnachweise zu erbringen.

(2) Die Zweite Staatsprüfung umfasst drei praktische
Prüfungen, drei Aufsichtsarbeiten und die mündliche
Prüfung gemäß Anlage 4. Für die Durchführung der
praktischen Prüfungen stehen jeweils zwei Arbeitstage
und für Aufsichtsarbeiten jeweils acht Stunden zur Ver-
fügung.

(3) In den Aufsichtsarbeiten sind lebensmittelrechtli-
che Beurteilungen in Form gerichtsverwertbarer Sach-
verständigengutachten zu erstellen. Hierbei werden
Analysendaten, gegebenenfalls Proben nebst Verpackung
und eine Niederschrift über die Probenahme sowie gege-
benenfalls Unterlagen des Herstellerbetriebes über Qua-
litätssicherungsmaßnahmen vorgegeben.

(4) Die mündliche Prüfung dauert in der Regel 30 Mi-
nuten je Prüfling.

Abschnitt 4 
Ergänzende Vorschriften, Übergangs- 

und Schlussbestimmungen

§ 21 

Anrechnung von Prüfungen und Ausbildungszeiten

(1) Von der staatlichen Zwischenprüfung der staatlich
geprüften Lebensmittelchemikerinnen und staatlich ge-
prüften Lebensmittelchemiker ist befreit, wer

a) die Diplomvorprüfung oder die Prüfung zum Bache-
lor of Science (B. Sc.) im Studiengang Chemie, je-
weils ergänzt durch eine Prüfung im Fach Biologie
nach Anlage 2 Nr. 5,

b) die Diplomvorprüfung im Studiengang Lebensmittel-
chemie,

c) den Zweiten Abschnitt der Pharmazeutischen Prü-
fung nach dem Studium an einer deutschen Hoch-
schule vor dem jeweils zuständigen Landesprüfungs-
amt,

d) die Prüfung zum Bachelor of Science im Studiengang
Lebensmittelchemie

bestanden hat.

(2) Von der Ersten Staatsprüfung der staatlich geprüf-
ten Lebensmittelchemikerinnen und staatlich geprüften
Lebensmittelchemiker ist befreit, wer

a) die Diplomprüfung im Studiengang Lebensmittel-
chemie oder

b) die Prüfung zum Master of Science (M. Sc.) im
Studiengang Lebensmittelchemie

bestanden hat, sofern die vorausgegangene Ausbildung
die in Anlage 1 Nrn. 1 und 2 sowie die in Anlage 3 ge-
nannten Inhalte vermittelt hat.

Bei Anerkennung eines Diplomabschlusses wird die
dort erzielte Abschlussnote, bei Anerkennung eines Mas-
terabschlusses werden die Abschlussnoten des vorange-
gangenen, fachlich verwandten Bachelorstudienganges
und des Masterstudienganges zur Gesamtnotenbildung
herangezogen, wobei die Note des Masterabschlusses
doppelt zählt.

(3) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses,
der für die Zulassung zur jeweiligen Prüfung zuständig
ist, entscheidet über die Anrechnung

a) von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungs-
leistungen, die in anderen Studiengängen oder an an-
deren Hochschulen oder Bildungseinrichtungen er-
bracht wurden, sofern die Gleichwertigkeit festge-
stellt wird;

b) einer Tätigkeit im Rahmen der Ausbildung nach § 3
an einem Hochschulinstitut der Lebensmittelchemie,
einer ähnlichen Forschungseinrichtung, einer Ein-
richtung der Wirtschaft oder einer Kontrollbehörde
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union auf die Ausbildungszeit, sofern die Gleichwer-
tigkeit der Tätigkeit festgestellt wird, bis zu vier Mo-
naten.

In den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 ist die Gleichwertig-
keit festzustellen, wenn die Studienzeiten, Studien- und
Prüfungsleistungen sowie die Tätigkeit in Inhalt und in
den Anforderungen denjenigen der Ausbildung und Prü-
fung nach dieser Verordnung entspricht. Dabei ist kein
schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrach-
tung und Gesamtbewertung vorzunehmen.

§ 22 

Anerkennung 
von ausländischen Hochschuldiplomen

(1) Ein Diplom im Sinne des Artikels 1 Buchstabe a)
der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember
1988 über die Anerkennung der Hochschuldiplome, die
eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschlie-
ßen (ABl. EG 1989 Nr. L 19 S. 16), das zu einer gleich-
wertigen Tätigkeit in der amtlichen Lebensmittelkon-
trolle qualifiziert, ist als Staatsprüfung der staatlich ge-
prüften Lebensmittelchemikerinnen und staatlich ge-
prüften Lebensmittelchemiker anzuerkennen, wenn

1. dieses Diplom in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum nach
einer mindestens dreijährigen Hochschulausbildung
erworben worden ist und

2. die Antrag stellende Person

a) Bürgerin oder Bürger eines Mitgliedstaates der
Europäischen Union oder eines Vertragsstaats des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum ist,

b) über die zur Ausübung des Berufs erforderlichen
deutschen Sprachkenntnisse verfügt,

c) eine mindestens zweijährige Berufserfahrung in
der amtlichen Lebensmittelkontrolle oder der
Qualitätssicherung nachweisen kann und

d) eine Eignungsprüfung abgelegt hat, in der die für
die Ausübung der Tätigkeit einer staatlich geprüf-
ten Lebensmittelchemikerin oder eines staatlich
geprüften Lebensmittelchemikers erforderlichen
fachwissenschaftlichen, lebensmittelrechtlichen
und verwaltungstechnischen Kenntnisse und Fä-
higkeiten nachgewiesen werden, die in der bishe-
rigen Ausbildung nicht vermittelt worden sind.

(2) Mit dem Antrag sind Nachweise über das Diplom
nach Absatz 1 Nr. 1, die Studien- und Ausbildungsinhal-
te, die bisherige berufliche Tätigkeit und die erforder-
lichen deutschen Sprachkenntnisse, jeweils in deutscher
Sprache, vorzulegen. Der Prüfungsausschuss für die
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Zweite Staatsprüfung entscheidet über die Anerkennung
der nachgewiesenen Berufsausbildung und den Umfang
der Eignungsprüfung. Die Eignungsprüfung besteht aus
den Teilen der Ersten und Zweiten Staatsprüfung, die
durch die bisherige Ausbildung nicht abgedeckt werden
oder sich wesentlich von diesen unterscheiden. Sie wird
vor dem Prüfungsausschuss für die Zweite Staatsprü-
fung abgelegt. Über die Ausstellung der Erlaubnis zum
Führen der Berufbezeichnung entscheidet die Bezirksre-
gierung innerhalb von vier Monaten nach Eingang der
vollständigen Unterlagen mit Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung.

§ 23 

Zuständigkeiten

(1) Zuständig gemäß § 3 des Gesetzes über die Berufs-
bezeichnung „Lebensmittelchemiker“ ist 

a) für die Erteilung der Erlaubnis nach § 2 des Gesetzes
die Bezirksregierung,

b) für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 5
des Gesetzes die Bezirksregierung,

c) für die Einstellung der Praktikantinnen und Prakti-
kanten die Bezirksregierung Münster auf Vorschlag
des Chemischen Landes- und Staatlichen Veterinär-
untersuchungsamtes.

(2) Örtlich zuständig im Sinne dieser Verordnung ist
die Bezirksregierung, in deren Bezirk die Antragstellerin
oder der Antragsteller ihren oder seinen Wohnsitz hat
oder, wenn eine Zuständigkeit danach nicht gegeben ist,
zuletzt ihren oder seinen Wohnsitz gehabt hat. Ist eine
Zuständigkeit auch danach nicht gegeben, so ist die Be-
zirksregierung Düsseldorf zuständig.

§ 24 

In-Kraft-Treten, Übergangsregelung, 
Berichterstattung

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar
2006 in Kraft.

(2) Für Personen, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-
Tretens dieser Verordnung in Nordrhein-Westfalen im
Studiengang Lebensmittelchemie eingeschrieben sind
oder sich in der praktischen Ausbildung befinden, gilt
die Verordnung über die Durchführung des Gesetzes
über die Berufsbezeichnung „Lebensmittelchemiker“
(LMChVO) vom 27. April 1978 (GV. NRW. S. 210) bis
zum endgültigen Abschluss der ihrem jeweiligen Ausbil-
dungsstand entsprechenden Prüfung fort, es sei denn, sie
geben eine schriftliche Erklärung ab, die Prüfung nach
neuem Recht ablegen zu wollen.

(3) Über die Erfahrungen mit dieser Verordnung ist
der Landesregierung bis zum 31. Dezember 2010 zu be-
richten.

Düsseldorf, den 12. Dezember 2005

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Eckhard  U h l e n b e r g
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Anlage 1  
zur Verordnung vom 12. 12. 2005  

(zu §§ 18 - 20) 

1. Leistungsnachweise für die staatliche Zwischenprüfung 

Je ein Nachweis über die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an folgenden 
Lehrveranstaltungen: 

- Anorganisch-chemisches Praktikum  
- Analytisch-chemisches Praktikum
- Organisch-chemisches Praktikum
- Physikalisches Praktikum
- Physikalisch-chemisches Praktikum  
- Biologisches Praktikum  
- Übungen in physikalischer Chemie  
- Übungen in mathematischen Methoden  
- Rechtskunde für Chemiker und Naturwissenschaftler (der Leistungsnachweis kann auch im
Rahmen eines Praktikums erworben werden). 

In Abhängigkeit der lokalen Gegebenheiten an den einzelnen Hochschulen können die oben 
genannten Leistungsnachweise auch in kombinierten Lehrveranstaltungen (z.B. analytisches und 
anorganisches Praktikum) erbracht werden. 

2. Leistungsnachweise für die Erste Staatsprüfung 

Je ein Nachweis über die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an folgenden 
Lehrveranstaltungen: 

- Lebensmittelchemische Praktika I - IV einschließlich der Untersuchung von kosmetischen 
Mitteln und Bedarfsgegenständen, von Futtermitteln sowie des chemisch-toxikologischen 
Praktikums und der begleitenden lebensmittelchemischen Vorlesungen  
- Mikrobiologisches Praktikum
- Mikroskopische Untersuchung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen  
- Grundzüge des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts  
- Toxikologie für Chemiker  
- Besichtigung einschlägiger Betriebe im Rahmen der Lehrveranstaltungen. 

3. Leistungsnachweise für die Zweite Staatsprüfung 

Je ein Nachweis über das Absolvieren 

- der verschiedenen Ausbildungsstellen nach § 3 Abs. 4,  
- des Seminars „Grundzüge des Allgemeinen Verwaltungsrechts“,  
- des Fachseminars „Lebensmittelrecht, Lebensmittelkontrolle, Qualitätsmanagement“. 
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Anlage 2  
zur Verordnung vom 12. 12. 2005  

(zu § 18) 

Prüfungsfächer mit inhaltlichen Schwerpunkten für die  
staatliche Zwischenprüfung 

1. Analytische und anorganische Chemie  

Grundbegriffe und wichtige Gesetze; Nomenklatur; Atombau und Periodensystem; Arten 
chemischer Bindungen, zwischenmolekulare Bindungskräfte; Lösungen, heterogene Systeme; 
Grundlagen der Thermodynamik und Kinetik chemischer Reaktionen; Chemisches 
Gleichgewicht, Massenwirkungsgesetz; Säure-, Base- und Redox-Systeme; 
Reaktionsgleichungen und Stöchiometrie. 
Vorkommen, Darstellung, Eigenschaften, Formeln (Summen-, Struktur- und Stereoformeln) und 
Reaktionsverhalten der Elemente und Stoffgruppen sowie deren qualitative und quantitative 
anorganische Analytik unter besonderer Berücksichtigung von häufig in Lebensmitteln, 
kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln vorkommenden, für den 
Umweltschutz oder auf Grund der Toxikologie relevanten Elementen. 

2. Organische Chemie  

Grundprinzipien, z.B. Nomenklatur; Bindungsarten; Summen-, Strukturformeln, Reaktionstypen 
und Reaktionsmechanismen; Eigenschaften, Reaktionsverhalten und Darstellung der wichtigsten 
Verbindungsklassen, insbesondere auch von Naturstoffen; Chemie funktioneller Gruppen und 
Stoffklassen; Struktur und Reaktivität; Grundlagen von synthetischen und Biopolymeren; 
Analytik und Berücksichtigung physikalischer Trenn- und Messmethoden. 

3. Physikalische Chemie  

Grundlagen chemischer Thermodynamik, der Phasengleichgewichte, chemischer 
Gleichgewichte, der Elektrochemie, der Reaktionskinetik sowie einfacher 
Grenzflächenerscheinungen, des Aufbaus der Materie, der chemischen Bindung, der wichtigsten 
physikalischen und physikalisch-chemischen Messverfahren, z.B. spektroskopische Methoden, 
und aktuelle Verfahren instrumenteller Analytik, der kinetischen Gastheorie und der statistischen 
Thermodynamik. 

4. Physik  

Grundbegriffe und Messsysteme der Physik; Grundgesetze der Mechanik, Wärmelehre, 
Elektrizitätslehre, der Atom- und Kernphysik, des Magnetismus, der Optik; physikalische 
Messmethoden. 

5. Biologie  

Grundlagen der allgemeinen Biologie; Zytologie, Histologie, Genetik und Physiologie, 
Anatomie, Morphologie und Taxonomie von Tieren und Pflanzen unter besonderer 
Berücksichtigung der Nutzpflanzen; Grundlagen der mikroskopischen Untersuchungstechniken. 
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Anlage 3 
zur Verordnung vom 12. 12. 2005  

(zu § 19) 

Prüfungsfächer mit inhaltlichen Schwerpunkten für die  
Erste Staatsprüfung 

1. Chemie und Analytik der Lebensmittel, der kosmetischen Mittel, der 
Bedarfsgegenstände, des Wassers, der Tabakerzeugnisse und der Futtermittel 

Chemische Zusammensetzung, Gewinnung und Analytik von Lebensmitteln, kosmetischen 
Mitteln, Bedarfsgegenständen, Tabakerzeugnissen, des Wassers und der Futtermittel; chemische 
Veränderungen bei der Be- und Verarbeitung, der Lagerung und dem Transport dieser Produkte; 
pharmakologisch-toxikologische Wirkung ihrer normalen und anormalen Bestandteile; 
gründliche Kenntnisse über die Chemie der Lebensmittelbestandteile und über die Methoden der 
Analytik von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Tabakerzeugnissen 
und Futtermitteln einschließlich der Interpretation von Messdaten mit mathematisch statistischen 
Methoden. 

2. Technologie der Lebensmittel, der kosmetischen Mittel, der Bedarfsgegenstände, des 
Wassers, der Tabakerzeugnisse und der Futtermittel 

Verfahrenstechnische Grundoperationen und stoffliche Veränderungen in Bezug auf die 
Herstellung, Be- und Verarbeitung von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, 
Bedarfsgegenständen, Tabakerzeugnissen, des Wassers und der Futtermittel, z.B. mechanische 
Grundoperationen (Reinigen, Sortieren, Zerkleinern, Sieben, Mischen, Filtrieren, Pressen, 
Emulgieren, Zentrifugieren, Extrahieren), thermische Grundoperationen (Erhitzen, Kühlen und 
Gefrieren, Konzentrieren, Trocknen, Destillieren), biotechnologische Verfahren (Gärung, 
Säuerung, etc.). 
Alternativ und ergänzend (wenn an der Hochschule eine landwirtschaftliche Fakultät existiert): 
Lebensmittelqualität in Abhängigkeit zu den Voraussetzungen der Urproduktion; Grundlagen 
agrarwissenschaftlicher Strategien und Optimierung; Produktionsoptionen zur Vermeidung von 
Belastungen und Qualitätsminderungen, ökologische Kriterien und Präzisions-Landwirtschaft. 

3. Angewandte Biochemie und Ernährungslehre  

Grundzüge der Biosynthese und des Stoffwechsels von Naturstoffen; Energiegewinnung; 
Zellatmung und biologische Oxidation; Enzyme und Biokatalyse; Wechselbeziehungen im
Intermediärstoffwechsel; Prinzipien der Stoffwechselregulation und hormonaler Regulation; 
Mineralstoffwechsel; Ernährung und Vitamine; biochemische Funktionen der wichtigsten 
Organe; Grundlagen von Verdauung und Resorption; quantitative und qualitative Aspekte der 
Ernährung, z.B. Energiebilanz, Grundumsatz, physikalische und physiologische Brennwerte der 
Hauptnährstoffe, biologische Wertigkeit; Grundlagen der Diätetik und besonderen 
Ernährungsformen. 

4. Mikrobiologie und Lebensmittelhygiene  
Grundlagen der Systematik, Morphologie, Zytologie und Stoffwechselphysiologie der 
Mikroorganismen; Kenntnisse über die Bedeutung von Mikroorganismen für die 
Lebensmittelchemie und -technologie (Verderb, Lebensmittelvergifter, Analytik mit Hilfe von 
Mikroorganismen sowie Biotechnologie) und der Methoden zum Nachweis und zur Bestimmung 
von Mikroorganismen sowie derjenigen zur Kultivierung von Mikroorganismen. 
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5. Toxikologie und Umweltanalytik  

Grundlagen der Einwirkungsarten von natürlichen und synthetischen Chemikalien; 
Toxikodynamik (Rezeptor-Theorie, Dosis-Wirkungsbeziehungen); Toxikokinetik (Aufnahme, 
Verteilung, Biotransformation, Elimination); Einteilung von Giftstoffen und ihrer biologischen 
Wirkung; Toxikologie und Tierversuche; Untersuchungsmethoden der Toxikologie (Prüfung auf 
akute, subakute, subchronische, chronische, kanzerogene, mutagene und teratogene Wirkungen); 
toxische Wirkungen auf das Ökosystem; Belastung von Böden, Wasser und Luft; Umwandlung 
und Abbau umweltrelevanter Stoffe und deren Analytik; Prinzipien von epidemiologischen 
Erhebungen; Risikoabschätzung und Festlegung von Höchstmengen, Grenzwerten und 
Richtwerten.
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Anlage 4  
zur Verordnung vom 12. 12. 2005  

(zu § 20) 

Prüfungsfächer mit inhaltlichen Schwerpunkten für die  
Zweite Staatsprüfung 

Die Zweite Staatsprüfung besteht aus drei Prüfungsaufgaben, die jeweils aus einer praktischen 
Prüfung sowie einer zugehörigen Aufsichtsarbeit zusammengesetzt sind und den 
Ausbildungsbereichen nach § 3 Abs. 2 Satz 4 Nr. 1 bis 3 entstammen, wobei jedoch mindestens 
jeweils eine Aufgabe aus dem Ausbildungsbereich der Nummern1 und 2 gestellt werden muss. 

1. Praktische Prüfungen  

Der Prüfling erstellt anhand der Niederschrift über die Probenahme, der Probe und ggf. deren 
Verpackung einen Prüfplan, in dem er die Gründe für die einzelnen Untersuchungen kurz 
erläutert. Anschließend erfolgt die praktische Durchführung der Untersuchungen. Nach 
Abschluss der Untersuchungen hat der Prüfling einen schriftlichen Bericht zu fertigen und darin 
den Arbeitsgang und die Untersuchungsergebnisse zu beschreiben sowie die sich daraus 
ergebenden Berechnungen durchzuführen. 

2. Aufsichtsarbeiten  

Für drei Untersuchungsgegenstände jeweils aus dem gleichen Rechtsgebiet wie die unter 
Nummer 1 bearbeiteten Proben werden dem Prüfling die Niederschrift einer Probenahme, ggf. 
die Probe einschließlich Verpackung, Analysendaten und ggf. der Bericht einer Betriebskontrolle 
ausgehändigt. Anhand dieser Unterlagen erstellt der Prüfling jeweils eine ausführliche fachliche 
und rechtliche Beurteilung in Form eines Sachverständigengutachtens, das ggf. auch 
gerichtsverwertbar ist. 
Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann die Hilfsmittel für die Bearbeitung der 
Aufsichtsarbeiten begrenzen. 

3. Mündliche Prüfung  

3.1 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht  
Aufbau und Inhalte des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts sowie des 
Futtermittelrechts der Bundesrepublik Deutschland sowie der entsprechenden Rechtsgebiete der 
Europäischen Union. 

3.2 Organisation und Funktion der amtlichen Lebensmittelkontrolle 
Organisation der Verwaltung in Bund und Ländern; Grundzüge des Staats- und allgemeinen 
Verwaltungsrechts, Verwaltungsgerichtsbarkeit, Ordnungswidrigkeiten, Verwaltungs- und 
Strafverfahren; Aufbau der Europäischen Union; Rechtsakte der Europäischen Union. 

3.3 Qualitätssicherung in Laboratorien und Betrieben  
Internationale und nationale Normen zum Qualitätsmanagement, insbesondere einschlägige 
DIN-, EN- und ISO-Normen; OECD-Grundsätze der Guten Laborpraxis (GLP); HACCP-
Konzepte; Qualitätssicherung in der Analytik. 

– GV. NRW. 2005 S. 23
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Gesetz zur Änderung 

des Landschaftsgesetzes
Vom 15. Dezember 2005

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung 
des Landschaftsgesetzes

Artikel I

Das Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur
Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz – LG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 2000
(GV. NRW. S. 568), zuletzt geändert durch Gesetz vom
3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 522), wird wie folgt geändert:

§ 4 
Eingriffe in Natur und Landschaft

a) In § 4 Abs. 2 erhält die Nr. 4 folgenden Wortlaut:

„4. die Errichtung oder wesentliche Änderung von
Schienenwegen, von Straßen, von versiegelten land-
oder forstwirtschaftlichen Wirtschaftswegen und von
baulichen Anlagen im Sinne von § 2 Abs. 1 der Lan-
desbauordnung,“.

b) § 4 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 4 wird gestrichen.

bb) Die bisherigen Nummern 5 bis 7 werden die
Nummern 4 bis 6.

Artikel II

In-Kraft-Treten, Berichtspflicht

Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in
Kraft. Die Landesregierung erstattet dem Landtag
innerhalb von fünf Jahren nach dem In-Kraft-Treten des
Gesetzes vom 15. Dezember 2005 einen Bericht über die
Auswirkungen des Landschaftsgesetzes.

Düsseldorf, den 15. Dezember 2005

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Eckhard  U h l e n b e r g

– GV. NRW. 2006 S. 35

Genehmigung der  
3. Änderung des Regionalplans 

für den Regierungsbezirk Münster, 
Teilabschnitt Emscher-Lippe 
im Gebiet der Stadt Bottrop

Vom 19. Dezember 2005

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Münster hat in
seiner Sitzung am 5. September 2005 die 3. Änderung
des Regionalplans für den Regierungsbezirk Münster,
Teilabschnitt Emscher Lippe, im Gebiet der Stadt Bot-
trop beschlossen (Darstellung eines Oberflächengewäs-
sers im Rahmen eines Flächentauschs).

Diese Änderung habe ich mit Erlass vom 19. Dezember
2005 – 502 – 30.17.02.04 – gemäß § 20 Abs. 7 Landespla-
nungsgesetz vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430) im Ein-
vernehmen mit den fachlich zuständigen Landesministe-
rien genehmigt.

Die Bekanntmachung der Genehmigung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfa-
len erfolgt nach § 21 Satz 1 Landesplanungsgesetz.

Gemäß § 21 Satz 2 Landesplanungsgesetz wird die
Änderung des Regionalplans beim Ministerium für Wirt-
schaft, Mittelstand und Energie (Landesplanungsbehör-
de), der Bezirksregierung Münster (Bezirksplanungsbe-
hörde) und der Stadt Bottrop zur Einsicht für jedermann
niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß § 22
Landesplanungsgesetz mit der Bekanntmachung der Ge-
nehmigung zum Ziel der Raumordnung. Sie ist nach
Maßgabe der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz von den
öffentlichen Stellen und Privaten in Wahrnehmung öf-
fentlicher Aufgaben bei raumbedeutsamen Planungen
und Maßnahmen zu beachten. Soweit die Änderung des
Regionalplans Grundsätze enthält, sind sie nach Maßga-
be des § 4 Raumordnungsgesetz von den öffentlichen
Stellen und Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Auf-
gaben bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men zu berücksichtigen.

Gemäß § 23 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf
Folgendes hin:

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbei-
tung und Aufstellung der Änderung des Regionalplanes
ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Be-
zeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres nach
dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung Mün-
ster (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht worden
ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Ge-
nehmigung des Regionalplanes oder deren Bekanntma-
chung verletzt worden sind.

Düsseldorf, den 19. Dezember 2005

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dieter  K r e l l

– GV. NRW. 2006 S. 35

Hinweis für die Bezieher
des Gesetz- und Verordnungsblattes
für das Land Nordrhein-Westfalen

Betrifft: Einbanddecken zum Gesetz- und Verordnungs-
blatt für das Land Nordrhein-Westfalen
– Jahrgang 2005 –

Der Verlag bereitet für den Jahrgang 2005 Einband-
decken für einen Band vor zum Preis von 12,00 Euro zu-
züglich Versandkosten.

In diesem Betrag sind 16 % Mehrwertsteuer enthalten.
Bei Bestellung mehrerer Exemplare vermindern sich die
Versandkosten entsprechend. Von der Voreinsendung des
Betrages bitten wir abzusehen.

Bestellungen werden bis zum 1. März 2006 unter An-
gabe der Kundennummer an den Verlag erbeten.

– GV. NRW. 2005 S. 35
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